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ZUSAMMENFASSUNG 

Gemäss Machbarkeitsstudie [38] wird im Gebiet Klingnauer Stausee für 2030 ein 
Zusammenschluss der heutigen ARA Klingnau, ARA Leuggern und ARA Kleindöt-
tingen am Standort ARA Klingnau empfohlen. 

Die ARA Klingnau muss für die Kapazitätserweiterung ausgebaut werden, was ei-
nen erweiterten Platzbedarf bedeutet. Für den Ausbau ist eine Umzonung der an-
grenzenden Parzellen nötig.  

Da die neue ARA eine Kapazität von über 20'000 EW aufweisen wird, besteht ge-
mäss UVPV eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Die vorliegende Vorun-
tersuchung ist Teil des Nutzungsplanungsverfahrens. 

Mit der Erweiterung verändert sich der betriebliche Verkehr nur unwesentlich von 5 
auf 8 Fahrten pro Tag; der Betriebsverkehr spielt im übergeordneten Netz weiterhin 
eine vernachlässigbar geringe Rolle. Betrachtungen zu Luft- und Lärmemissionen 
durch den Verkehr erübrigen sich daher. 

Mittels BHKW werden rund 2/3 des Energiebedarfs vor Ort gedeckt; dies wird auch 
weiterhin so bleiben. Möglicherweise können mit dem Bauprojekt noch weitere Ver-
besserungen erreicht werden, beispielsweise durch eine PV-Anlage. 

Luftschadstoffe entstehen im Betriebszustand durch das BHKW; dieses wird auch 
weiterhin betrieben, ein Anstieg der Betriebszeit und eine proportionale Erhöhung 
des Schadstoffausstosses ist zu erwarten. Sämtliche Grenzwerte werden eingehal-
ten. 

Als Massnahme hinsichtlich Vermeidung von Geruch gibt es aktuell nur die ge-
schlossenen Stapelbehälter.  

Für das Bauvorhaben gilt Massnahmenstufe B nach BAFU-Richtlinie.  

Im Ausgangszustand können mit der gesamten Anlage die Planungswerte bezüg-
lich Gewerbelärm eingehalten werden; voraussichtlich gilt dasselbe für den Projekt-
zustand. 

Auf dem Gelände befindet sich ein Trafohäuschen der AEW, welches mit dem Pro-
jekt voraussichtlich ersetzt / verlegt werden muss. Dies muss mit der AEW geklärt 
werden. Orte mit empfindlicher Nutzung befinden sich aktuell und voraussichtlich 
auch künftig nicht in der Nähe der Transformatoren. 

Die ARA liegt im Bereich Au. Bei Bauten im Grundwasser ist ein Nachweis der 
Durchflusskapazität zu erstellen. 

Durch die betriebliche Tätigkeit wird das Oberflächengewässer hinsichtlich dem 
Thema Hochwasser und der Ableitung des gereinigten Abwassers tangiert. Da 
künftig die Ableitung nicht mehr in den Binnenkanal, sondern in die Aare erfolgt, 
ergibt sich eine Verbesserung gegenüber bisher. 

Das Areal befindet sich im Mischsystem, die Regenbecken fungieren als Rückhal-
tebecken. Für den Projektzustand muss ein Entwässerungskonzept erarbeitet wer-
den. Baustellenabwässer müssen gemäss SIA-Empfehlung Nr. 431 "Entwässerung 
von Baustellen" behandelt werden. 

Im Projektareal gibt es keinen Eintrag in den Kataster der belasteten Standorte. 

 

Überblick 

Verkehr 

Energie 

Luft 

Lärm 

NIS 

Grundwasser 

Oberflächengewässer 

Entwässerung 

Altlasten 
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Mit dem Bauprojekt soll ein Entsorgungskonzept erstellt werden, welches die 
Stoffflüsse während der Bauphase regelt. 

Im Bereich der Erweiterung befindet sich Boden nach VBBo mit FFF-Qualität. Es 
muss daher ein Bodenschutzkonzept erarbeitet werden. 

Im Bereich der Erweiterung befindet sich eine landwirtschaftliche Fläche mit FFF-
Qualität. Entsprechend werden mit dem Raumplanungsbericht die Möglichkeiten 
für Kompensationen geprüft. 

Aufgrund der Lage der Grundstücksgrenzen mit einem Abstand von mehr als 18 m 
zum Waldrand kann der Waldabstand auch künftig problemlos eingehalten werden. 

Angrenzend an der gegenüberliegenden Seite des Binnenkanals liegen Schutzge-
biete (BLN, kantonale Landschaftsschutzzone, Auenschutzpark). Diese werden 
durch den Betrieb nicht tangiert. 

Die ARA unterliegt nicht der Störfallverordnung. Lagerung und Umschlag von was-
sergefährdenden Stoffen erfolgt nach den üblichen Richtlinien, Brandschutz und 
Alarmierungsplan sind geregelt. 

Mit der Hauptuntersuchung müssen die im Pflichtenheft genannten Themen aufge-
arbeitet werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung 
der zu treffenden Massnahmen ist zu erwarten, dass das Projekt umweltverträglich 
realisiert und betrieben werden kann. Die abschliessende Beurteilung erfolgt je-
doch in der Hauptuntersuchung. 

Abfälle 

Boden 

Landwirtschaft 

Wald und Jagd 

Natur und Landschaft 

Störfall 

Fazit 
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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 AUSGANGSLAGE 

Gemäss kantonalem Konzept zur Abwasserreinigung des Kantons Aargau (2014), 
soll die Abwasserreinigung regional koordiniert werden.  

Die Arbeitsgruppe "ARA Klingnauer Stausee" untersuchte daher den Handlungsbe-
darf der drei Kläranlagen am Klingnauer Stausee. Im Rahmen der Machbarkeits-
studie Zusammenschluss – Technischer Bericht vom 30.08.2019, Holinger AG, 
wurden die drei ARA Klingnau, ARA Leuggern und ARA Kleindöttingen untersucht. 
Betrachtet wurden Alleingang sowie Zusammenschlussvarianten, entweder auf 
dem Areal der ARA Klingnau oder auf einem unbebauten Areal beim Kraftwerk 
Klingnau, unter dem Spiegel der Zeithorizonte 2022, 2030 und 2040. Letztlich 
wurde ein Zusammenschluss der drei ARAs für das Jahr 2030 am heutigen Stand-
ort der ARA Klingnau empfohlen. 

Die ARA Klingnau muss für die Kapazitätserweiterung ausgebaut werden, was ei-
nen erweiterten Platzbedarf bedeutet. Für den Ausbau ist eine Umzonung der an-
grenzenden Parzellen nötig.  

1.2 UVP-PFLICHT UND MASSGEBLICHES VERFAHREN 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist im Artikel 9 des Umweltschutzgeset-
zes (USG) [1] verankert. In der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPV) [2] werden die Anforderungen an die UVP konkretisiert. Die UVP bezieht 
sich auf die Errichtung neuer bzw. auf die Änderung bestehender Anlagen, welche 
die Umwelt erheblich belasten können. 

Gemäss UVPV Art. 2, Abs. 1 lit. a, unterliegen wesentliche Umbauten, Erweiterun-
gen oder Betriebsänderungen bestehender Anlagen, die im Anhang der UVPV auf-
geführt sind, der UVP-Pflicht. Im Anhang der UVPV sind "Abwasserreinigungsanla-
gen für eine Kapazität von mehr als 20'000 Einwohnergleichwerten" als Anlagentyp 
Nr. 40.9 aufgeführt. Da die neue ARA eine Kapazität von über 20'000 EW aufwei-
sen wird, besteht gemäss UVPV eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist kein eigenständiges Verfahren, son-
dern wird im Rahmen des „massgeblichen Verfahrens“ durchgeführt. Das massge-
bliche Verfahren ist durch das kantonale Recht bestimmt.  

Gemäss Rückmeldung vom Kanton (E-Mail Jürg Frey, 15.2.2022) gilt: "Die UVP-
Voruntersuchung ist mit den Planungsunterlagen der formell-rechtlichen Vorprü-
fung der Teiländerung der allg. Nutzungsplanung einzureichen. Das Leitverfahren 
ist das Nutzungsplanungsverfahren. Zum UVB wird in diesem Verfahren eine Stel-
lungnahme der kantonalen Umweltfachstelle ausgearbeitet, welche Vorgaben zur 
Hauptuntersuchung beinhaltet. Die UVP-Hauptuntersuchung ist im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens beizubringen." 

Die Umweltbereiche werden, wenn auf der Basis der vorhandenen Unterlagen 
möglich, abschliessend behandelt. Ansonsten werden die Vorgaben für die Pla-
nung zusammengestellt und das Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung formuliert.  

Zur besseren Lesbarkeit wird das Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung im vor-
liegenden Bericht jeweils grau hinterlegt. 

Kantonales Konzept 

Machbarkeitsstudie 

Umzonung nötig 

UVP-Pflicht 

Massgebliches  
Verfahren 
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1.3 STANDORTBEDINGUNGEN 

1.3.1 Lage 

Auf folgenden Karten ist die Veränderung der Einzugsgebiete bei einem Zusam-
menschluss zu sehen: 

Abbildung 1: Bestehende Situation mit Einzugsgebieten (links) / künftige ARA Klingnauer Stausee (rechts); BCAG [40] 

 

Folgende Karte zeigt die heutige ARA Klingnau mit ihrer vorhandenen Landreserve 
(rot) und der notwendigen Flächenerweiterung (grün), für die es eine Umzonung 
braucht: 

Abbildung 2: Landreserve und Flächenerweiterung [40] 

 

 

1.3.2 Raumplanung 

Aktuell befindet sich die ARA Klingnau in der Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen. Das vorliegende Projekt reicht darüber hinaus bis in die Landwirtschaftszone 
(grüne Parzellen in vorangehender Abbildung), es ist entsprechend eine Umzonung 
nötig. Aktuell soll der Zonenplan überarbeitet werden; Teilzonenplanänderungen 
sind daher möglich / bereits vorgesehen. 

 

Zonenplan und Lärm-
Empfindlichkeitsstufen 
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Das ARA-Gelände liegt in der Lärm-Empfindlichkeitsstufe III. Die öffentliche Zone 
südöstlich hingegen ist der Empfindlichkeitsstufe II zugeordnet. Die umliegenden 
Wohnzonen W2 und W3 wurden auf einem Streifen von 45 m ab Strasse als 
lärmvorbelastet eingestuft und fallen somit in die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 
Wohnbauten der Lärmempfindlichkeitsstufe II sind weiter entfernt. 

Die Raumplanerischen Rahmenbedingungen sind im Grundlagenbericht 
Raumplanung [40] aufgearbeitet. Es folgt das Fazit:  

Das vorliegende Projekt ist mit dem aktuellen kantonalen Richtplan vereinbar, es 
entspricht dem Konzept Abwasserreinigung im Kanton Aargau. Eine Richtplanan-
passung ist vorgesehen, bei welcher die ARA-Region Klingnauer Stausee bei der 
bestehenden ARA Klingnau eingetragen werden soll. Ein Richtplanbeschluss wird 
für das vorliegende Projekt auf Stufe Nutzungsplanung nicht benötigt, die Arbeiten 
können unabhängig erfolgen. 
Die Einzonung ist mit der Auszonung anderer geeigneter Bauzonenreserven (inner-
halb Klingnau oder innerhalb der betroffenen Gemeinden) zu kompensieren. Abklä-
rungen dazu sind ebenfalls im Grundlagenbericht Raumplanung [40] enthalten. 

1.3.3 Schutzgebiete 

BLN 

Die ARA Klingnau liegt randlich angrenzend an das BLN-Gebiet NR. 1109 Aare-
landschaft bei Klingnau. 

Folgende Schutzziele werden im Bundesinventar genannt: 

 Die See- und Flussauenlandschaft bei Klingnau in ihrer Vielfalt und mit ihrem 
Lebensraummosaik erhalten. 

 Die ökologischen Qualitäten als Nahrungs-, Brut- und Rastplatz für Wasser- 

Abbildung 3: 
Bauzonenplan 

Klingnau (Stand 2012) 

Kantonale 
Raumplanung 

Schutzziele 
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und Watvögel erhalten. 

 Die flachen Uferzonen mit ihren vielfältigen und teilweise seltenen Lebensräu-
men in ihrer Qualität und ökologischen Funktion sowie mit ihren charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten erhalten. 

 Die ökologischen Voraussetzungen für die intakten Auen im Gippinger Grien 
und im Giriz sowie den Altlauf der Machme erhalten. 

 Die Trockenstandorte in ihrer Qualität und ökologischen Funktion sowie mit ih-
ren charakteristischen Arten erhalten. 

 Die ökologische Vernetzung der Lebensräume erhalten. 

 Den offenen Charakter der angrenzenden Talsohle erhalten. 

 

Weitere kantonale Schutzgebiete 

Die angrenzende Landwirtschaftszone ist als Fruchtfolgefläche der Güteklasse 1 
ausgeschieden (gelb/braun gestreift). Angrenzend befindet sich die Landschafts-
schutzzone innerhalb des Dekrets über den Schutz des Klingnauer Stausees und 
seiner Umgebung (orange). 

 

Abbildung 4: 
BLN-Gebiet (AGIS, 

Bundesinventar) 

Kantonale Landschafts-
schutzzone angrenzend 

Abbildung 5: 
Kulturlandplan und 
Landschaftsschutz-

zone (Geoportal AGIS, 
2022) 



ARA Klingnauer Stausee: Umweltverträglichkeitsbericht Voruntersuchung 

© HOLINGER AG • D4403_BE1_UVB_Klingnauer Stausee.docx  7 

Der gesamte Klingnauer See gilt zudem als Amphibienlaichgewässer, umliegend 
befindet sich der Auenschutzpark gemäss Richtplan 2011. Das Projektareal ist da-
von nicht direkt tangiert. 

 

1.3.4 Standortgebundenheit 

Die Standortgebundenheit wurde im Grundlagenbericht Raumplanung [40] bereits 
nachgewiesen. 

Als Alternativstandort stand insbesondere der Standort beim Kraftwerk (Neubau 
ARA) zur Diskussion; ausführliche Details sind in der Machbarkeitsstudie [38] 
aufgezeigt. 

Zusammenfassend überwiegen die Standortvorteile der ARA Klingnau gegenüber 
dem Standort am Kraftwerk aus objektiven Gründen in sehr vielfältiger Hinsicht 
(ökologisch, ökonomisch und raumplanerisch). 

1.4 VORGABEN DER BEHÖRDEN 

Wie bereits im Kapitel 1.2 aufgezeigt, muss mit der Umzonung bereits eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung auf Stufe Voruntersuchung stattfinden.  

Die Anforderungen an den UVB richten sich nach den üblichen Vorgaben gemäss 
UVP-Handbuch des BAFU [4] und den Vorgaben für die Abklärungen im UVP Ver-
fahren des Kantons Aargau. 

 

Auenschutzpark an-
grenzend 

Abbildung 6: 
Auenschutzpark und 

Amphibienlaichge-
wässer (Geoportal A-

GIS, 2022) 
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2 PROJEKT 

2.1 PROJEKTBESCHRIEB 

2.1.1 Bestehende ARA Klingnau 

Die ARA Klingnau wurde 1964 erbaut, beim letzten Umbau 1990-1993 wurden Ge-
bläse ersetzt. Folgende Karte zeigt die ARA Klingnau in ihrem aktuellen Bestand; 
rot markiert die aktuelle Erweiterung des Hebewerks. 

Abbildung 7: aktueller Bestand ARA Klingnau [40] 

 

Weiterhin ist unabhängig vom weiteren Ausbau der Ersatz des BHKW im 2023 ge-
plant, weshalb dieses neue BHKW, welches sich im bestehenden Betriebsgebäude 
(grau in obiger Karte) befindet, zum Ausgangszustand gezählt wird. 

Das gereinigte Abwasser wird in den angrenzenden Binnenkanal eingeleitet, 
ebenso die Entlastung. 

2.1.2 Projektierung ARA Klingnauer Stausee 

Aktuell wurde noch kein konkretes Bauprojekt erarbeitet. Im Rahmen der Machbar-
keitsstudie [39] wurde jedoch ein Plan erstellt, wie eine mögliche Disposition der 
künftigen ARA Klingnauer Stausee aussehen könnte: 

Abbildung 8: mögliches Erweiterungsprojekt [40] 

 

Es kommt zu folgenden Veränderungen: 

 Rückbau Faulturm 1. Generation / Schlammstapel 

 Abdeckung Regenbecken 1 

 Neubau Faulturm im Regenbecken 2 

 Umliegend um neuen Faulturm: neues Betriebsgebäude 
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 Zweiter Sandfang 

 Erweiterung bestehende Becken um 2x2 Strassen Biologie inkl. Gebläseraum 
und 2x2 Strassen Nachklärbecken 

 Neues Pumpwerk mit neuer Druckleitung für Ableitung des gereinigten Abwas-
sers in den Aarekanal 

 

Neu soll das gereinigte Abwasser in den Klingnauer Stausee abgeleitet werden, 
dafür muss eine neue Druckleitung erstellt werden. Der genaue Leitungsverlauf 
wird mit dem Bauprojekt geplant. Die Druckleitung ist nicht Bestandteil der vorlie-
genden Voruntersuchung.  

Für den Zusammenschluss muss ein neues Pumpwerk Leuggern erstellt werden. 
Von dort braucht es eine neue Leitung zum bestehenden Pumpwerk Grossacher, 
welches das Abwasser über eine ebenfalls neue Ableitung zur ARA Klingnau führt. 
Details zur Leitungsführung und den Neubau des Pumpwerks werden erst noch er-
arbeitet und sind nicht Bestandteil des vorliegenden UVB. 

 

 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung:  

Mit der Hauptuntersuchung wird ein konkretes Bauprojekt vorgestellt und beurteilt. 

 

2.2 MASSENSTRÖME 

Folgende Tabelle zeigt die aktuellen Mengen sowie die Prognosen für die Zukunft 
mit und ohne Projekt. Die Daten zum Istzustand stammen aus dem Jahresbericht 
2021, mit ergänzenden Angaben des Betriebsleiters. Die Prognosen für den zu-
künftigen Zustand beruhen vorwiegend auf der Zunahme der Einwohnerwerte ge-
mäss Zusammenschlussstudie [38] (Details siehe jeweilige Bemerkung; einzige 
Abweichung bei Ammonium, hier soll künftig ein tieferer Zielwert erreicht werden). 

 

 

 

Abbildung 9: 
mögliche Leitungs-

führung [38] 
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Tabelle 1: Stoffbilanz inkl. Prognosen 

 

 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung:  

Mit der Hauptuntersuchung erfolgt eine Überarbeitung der Stoffbilanz, die Prog-
nose wird an das konkrete Projekt angepasst. 

 

2.3 VERKEHR 

2.3.1 Übergeordnetes Verkehrsnetz 

Derzeit wird die ARA Klingnau über die Gemeindestrasse "Ziblistrasse" 
erschlossen. Diese führt entlang einer einreihigen Einfamilienhaus-Bebauung, bis 
sie im Gebiet der Altstadt in die "Dorfstrasse" mündet. Von dort führt die 
Erschliessung übergeordnet durch die Unterführung auf die "Koblenzerstrasse", 
von wo man auf die Kantonsstrasse K113 gelangt.  

 

 

 

 

 

 

2021 Bemerkung

heutiges erweitertes
Einzugsgebiet Einzugsgebiet

Abwasser 109% 150%

angeschlossene Einwohner Anz. 9’161 10’100 18’500 Prognose gemäss Zusammenschlussstudie

Rohabwasser m 3 /a 1’412’302 1’543’605 2’125’248 Ist: Mittelw ert 2019-2021; Zunahme proportional zu EW

GUS im Ablauf kg/a 6’139 6’710 10’626 Prognose Zielw ert 5 mg/l

CSB im Ablauf kg/a 34’776 38’009 42’505 Progrnose: Zielw ert 25 mg/l

NH4-N im Ablauf kg/a 3’691 4’034 2’125 Prognose Zielw ert 1 mg/l

Ptot im Ablauf kg/a 675 738 1’063 Prognose: Zielw ert 0.5 mg/l

Aus dem Abwasser abgetrennte Stoffe / Entsorgungen
Sand t/a 8.6 9.4 12.9 Zunahme proportional zu EW

Rechengut m3/a 133 146 201 Zunahme proportional zu EW

t TS/a 175 191 263 Zunahme proportional zu EW

m3/a 537 587 808
Ist: mobile Schlammentw ässerung; künftig Dekanter 

(ca. 31% TS)

Beckenreinigung m3/a 225 246 339 10-15 Einsätze

Betriebsmittel / Anlieferungen
Brennstoffe l/a - - -

Gasproduktion m3/a 148’564 162’376 223’560 Ist: Mittelw ert 2019-2021; Zunahme proportional zu EW

Strombedarf kWh/a 319’319 349’007 480’515 Ist: Mittelw ert 2019-2021; Zunahme proportional zu EW

Stromproduktion kWh/a 221’926 242’559 333’957 Ist: Mittelw ert 2019-2021; Zunahme proportional zu EW

Fällmittel (FeCl) m3/a 55 60 82 Zunahme proportional zu EW

Flockungshilfsmittel (FHM) 
und mobile Schlammpresse

m3/a 3.2 3.5 4.9 Zunahme proportional zu EW

Säuren/Basen L/a 600 656 903 Zunahme proportional zu EW

Schlammanlieferung t/a 175 191 263 Zunahme proportional zu EW

Prognosedaten 2040

Schlamm

Erschliessung 
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Verkehrsmessstellen sind an der nächstgelegenen Kantonsstrasse K113 wie folgt 
vorhanden: 

 

Bei der nächstgelegenen Messstelle 1373 sind die letzten Messdaten von 2007, 
neuere Daten sind bei der Messtelle 1375 vorhanden, welche aber etwas weiter 
entfernt liegt. 

Mit den vorhandenen Verkehrsdaten ergeben sich folgende Hochrechnungen für 
den Ist-Zustand 2022: 

 

Abbildung 10: 
Zufahrtsweg 

Messstellen 

Abbildung 11: 
Verkehrsmessstellen 

(Geoportal AGIS) 

Verkehrsdaten 
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Tabelle 2: Verkehrsdaten Kantonsstrasse 

 

 

Im Bereich der Zufahrt von der Koblenzerstrasse auf die K113 kann von einem 
DTV von rund 12'000 Fahrzeugen am Tag ausgegangen werden, mit einem LKW-
Anteil tagsüber von 8%. 

2.3.2 ARA-Betriebsbedingter Verkehr 

Folgende Tabelle zeigt die der An- und Abtransporte sowie den PKW-Verkehr, so-
wohl für den Ausgangszustand als auch Prognose für den Projektzustand, ausge-
hend von einer meist proportionalen Zunahme analog der Einwohnerwerte:  

 

Strassenabschnitt/-
querschnitt

DTV Nt Nn
Nt2 
%

Nn2 
%

DTV Nt Nn
Nt2 
%

Nn2 
%

DTV Nt Nn
Nt2 
%

LKW 
ta gs

Nn2 
%

LKW 
nachts

Koblenzerstrasse K113 
(Messstelle 1375)

12’090 727 137 8% 5.5% 12’642 733 114 8.0% 939 5.5% 50

Koblenzerstrasse K113 
(Messstelle 1373)

9’331 540 86 k.A. k.A. 11’666 677 105 8.0% 866 5.5% 46

Datenquelle Hochrechnung

2007

kantonale Messstelle

2019

Messstelle 1375

Z0 (Istzustand)

2022

Berechnung

kantonale Verkehrszunahme rund 1.5% pro Jahr, ausgehend von neuesten bekannten Zahlen

Bemerkungen

Anlieferungen pro Jahr

Fällmittel (FeCl) 4 LKW 4 LKW 6 LKW Prognose analog Zunahme EW

mobile Entwässerung 
und FHM

5 LKW 5 LKW 1 LKW
Lieferung FHM gemeinsam mit 
Schlammauspress-Anlage

WC-Schlamm-Anlieferung 50 LKW 55 LKW 75 LKW Prognose analog Zunahme EW

Säuren / Basen 2 LKW 2 LKW 2 LKW

Entsorgungen pro Jahr

Sand 2 LKW 2 LKW 3 LKW Prognose analog Zunahme EW

Rechengut 50 LKW 55 LKW 75 LKW Prognose analog Zunahme EW

Klärschlamm 27 LKW 30 LKW 41 LKW Prognose analog Zunahme EW

Beckenreinigung 15 Saugwagen 16 Saugwagen 23 Saugwagen Prognose analog Zunahme EW

Personenverkehr pro Jahr

Personal 640 PKW 640 PKW 1’005 PKW

5 Mitarbeiter, davon nur 1 mit Auto; 
+ Pikett ca. 450 Fahrten/a; + 
Unterhalt Aussenanlagen (1x pro 
Woche); bei Zusammenschluss 2 
MA mit Auto

Besucher 130 PKW 130 PKW 130 PKW
Vorstandssitzungen 2-3x pro Jahr, 
Besuchergruppen 10x pro Jahr; 
gleichbleibend

Unterhalt 15 PKW 15 PKW 15 PKW 20-30 Fahrten; gleichbleibend

Anzahl pro Jahr

Total LKW

Total PKW

Total Fahrzeuge

Total Fahrten Fahrzeuge x2

Anzahl pro Tag

Fahrten pro Werktag (DWV) 260 Arbeitstage

Fahrten pro Tag (DTV)

Anteil LKW pro Tag 17% 19% 15%0.8 0.9 1.2

Ausgangszustand 
2022

Anz. LKW Anz. PW

Projektzustand 2040, 
mit Projekt

Anz. LKW Anz. PW

Projektzustand 2040, 
ohne Projekt

Anz. LKW Anz. PW

226

1’150

1’376

2’752

155

785

940

1’879

169

785

954

1’908

7

55

11

8

7

Tabelle 3: 
betriebseigener 

Verkehr 
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Durch die ARA-Erweiterung verändert sich der ARA-bedingte Verkehr nur unwe-
sentlich von einem DTV von 5 auf 8; die Anzahl LKW-Fahrten bleibt mit rund 1 
LKW pro Tag nahezu gleich. 

Im Istzustand hat der ARA-Betrieb damit einen Anteil von weniger als 0.05% am 
Gesamtverkehr auf der Kantonsstrasse. 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung:  

Mit der Hauptuntersuchung werden die Verkehrszahlen nochmals überarbeitet; 
grundlegende Veränderungen sind aber nicht zu erwarten. 

Da die Stoffdaten als Prognose für 2040 vorliegen, sind die Verkehrszahlen in 
obiger Tabelle für 2040 angegeben; man kann aber davon ausgehen, dass sich die 
Anzahl an Fahrten ab Zusammenschluss leicht erhöht, es aber anschliessend im 
Laufe der Jahre kaum Veränderungen gibt, weshalb die Zahlen unverändert in die 
übergeordnete Verkehrsprognose für 2030 übernommen werden können. Die 
Veränderung durch das Projekt ist minim, es gibt nur 3 PKW mehr: 

Tabelle 4: Verkehrszahlen pro Tag im übergeordneten Netz 

 

 

Ein Ausbau bzw. eine Erweiterung der ARA Klingnau könnte als eine Chance 
betrachtet werden, die Erschliessung neu zu regeln, um die Bewohnerschaft 
allfällig zu entlasten und die Verkehrsmenge in der Altstadt zu reduzieren. Eine 
Möglichkeit bestünde durch einen direkten Anschluss an die Kantonsstrasse, 
welcher aber über die Nichtbauzone eines 500 m langen Feldwegs führt, welche 
befestigt werden müsste.  

Diese Möglichkeit wird im Raumplanungsbericht [40] diskutiert und letztlich aus 
folgenden Gründen verworfen:  

 Erschliessung durch Nichtbauzone baurechtlich nicht zulässig 

 Privatgrund, Gegenwehr der Eigentümer 

 ARA mit nur geringem Verkehrsaufkommen: Notwendigkeit nicht gegeben 

Da zudem mit dem Projekt nur unwesentliche Veränderungen bzgl. Verkehr 
erfolgen, ist aktuell keine Anpassung der Verkehrsführung vorgesehen.  

ohne Projekt nur Projekt zusammen Zunahme
LKW 

ohne P.
LKW 

nur P.
LKW 

mit P.
Zunahme

Z1 Z1+ Z1 zu Z1+ Z1 Z1+ Z1 zu Z1+

Strassenabschnitt/-
querschnitt

Koblenzerstrasse K113 
(Messstelle 1375)

14’241 3 14’244 0.02% 1’139 0.4 1’140 0.04%

Koblenzerstrasse K113 
(Messstelle 1373)

13’142 3 13’145 0.02% 1’051 0.4 1’052 0.04%

Datenquelle Hochrechnung
Projekt - nur 
Veränderung

Projektzustand

2030

DTV
LKW-Anteil 

Berechnung

kantonale Verkehrszunahme rund 1.5% pro Jahr, ausgehend von neuesten bekannten Zahlen

Übergeordnete Ver-
kehrs-Prognose 2030 

Diskussion Anpassung 
Verkehrsführung 
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2.3.3 Parkplätze und Umschlagsplätze 

Folgende Karte zeigt die Parkplätze auf dem Areal: 1-2 Fahrzeuge können neben 
dem Betriebsgebäude abgestellt werden, die restlichen PKW parkieren entlang der 
Ziblistrasse. Die Zufahrt aufs Areal erfolgt ebenfalls hier. 

Hinsichtlich Parkplätzen sind keine Veränderungen mit dem Projekt vorgesehen. 

 

In vorangehender Karte sind die Umschlagplätze orange eingezeichnet. Ein 
Umschlagplatz für Betriebsmittel befindet sich neben dem Betriebsgebäude, hier 
erfolgt die Zufahrt ab Ziblistrasse. Der Schlammabtransport erfolgt über den 
Umschlagplatz an der Ziblistrasse, welcher sich neben dem Schlammstapel 
befindet; 5x im Jahr wird hier während einer Woche eine mobile 
Entwässerungsanlage aufgestellt, welche den Schlamm entwässert, so dass 
weniger Transporte nötig sind. Ein weiterer Umschlagplatz befindet sich auf dem 
Areal zwischen Regenbecken und Schlammstapel, die Zufahrt erfolgt hierzu ab 
Brüggliweg. 

Der Umschlagplatz neben dem Betriebsgebäude bleibt bestehen. Haupt-
Umschlagsplatz wird neu neben dem neuen Faulturm sein, ein LKW-Wendeplatz 
liegt direkt an der Ziblistrasse. 

Die Arealzufahrt vom Brüggliweg her ist weiterhin möglich, wird aber nur wenig 
genutzt (Werksdienst für Hebewerk). 

 

2.4 ENERGIE 

Auf der ARA Klingnau wird mit dem selbst produziertem Klärgas ein BHKW betrie-
ben. Dieses deckt etwa 2/3 des eigenen Strombedarfs, wie die Zahlen der letzten 
Jahre zeigen: 

Parkplätze heute 

Projekt 

Abbildung 12: 
Parkplätze (blau) und 

Umschlagplätze 
(orange) auf dem heu-

tigen ARA-Areal 

Umschlag heute 

Künftiger Umschlag 
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Obige Tabelle enthält bereits eine erste Abschätzung für 2040, unter der Annahme 
einer proportionalen Zunahme von Gasproduktion und Strombedarf analog der Zu-
nahme der Einwohnerwerte (Mittelwert 2019-2021 x 150%). 

Es sind keine energierelevanten Vorhaben mit > 5 GWh Wärmeverbrauch oder ei-
nem jährlichen Strombedarf von > 0.5 GWh vorgesehen. 

Dennoch macht es Sinn, mit dem Bauprojekt zu prüfen, ob energetische 
Optimierungen wie eine eigene Stromproduktion mittels PV-Anlage oder 
Abwasserwärmenutzung für die Beheizung der Nachbarschaft möglich sind. 

 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung:  

Konkrete Prognosen zu Veränderungen der Energiebilanz werden beim Vorliegen 
eines konkreten Bauprojekts in der Hauptuntersuchung erstellt. 

 

2.5 BAUPHASE / ZEITPLAN 

Gemäss Zusammenschlusstudie ist die Realisierung des Ausbaus im Zeitraum 
2027 bis 2030 geplant, die Bauzeit beträgt somit 3 bis 4 Jahre.  

Während der Bauphase können die temporär vermehrten Verkehrsaufkommen 
Konflikte mit dem bestehenden Verkehr verursachen. Insbesondere bei der 
Querung der kantonalen Radrouten R 510 sind die Sicherheitsstandards zu 
berücksichtigen und in Abstimmung mit den Fachstellen über Massnahmen zu 
koordinieren. Hier wäre eine zeitweilige Erschliessung während der Bauarbeiten 
über die Nichtbauzone und der Parzelle 716 in Erwägung zu ziehen. 

Da noch kein konkretes Bauprojekt vorliegt, sind zur Bauphase noch keine 
weiteren Details bekannt. Die Bauphase wird mit der Hauptuntersuchung 
konkretisiert. 

 

Pflichtenheft Hauptuntersuchung: 

Detaillierte Darstellung der Bauphase, insbesondere: 

 Zusammenstellung Kubaturen und Anzahl An- und Abtransporte 

 Darstellung der Zufahrtswege und Logistik auf dem Areal inkl. Umgebung 

 Dauer der Baustelle, Etappen 

 

 

PROGNOSE
2019 2020 2021 2040

Gasproduktion m3/a 166’137 132’203 117’351 223’560
Eigenproduktion Strom kWh/a 223’876 239’716 202’186 333’957
Bezug EW kWh/a 90’090 95’516 106’574 146’559
Totalverbrauch kWh/a 313’966 335’232 308’760 480’515

Tabelle 5: 
Energiebilanz 

Prognose 

Zeitplan 

Bautransporte 

Details 
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3 SYSTEMGRENZEN, RELEVANZMATRIX 

3.1 RELEVANZMATRIX 

Die Umweltbereiche werden betreffend ihrer Relevanz wie folgt eingestuft: 

Umweltbereich Ausgangs-
zustand 

Bauphase Betriebs-
phase 

Luft, Geruch    

Lärm, Erschütterungen    

Nichtionisierende Strahlung  –  

Grundwasser    

Oberflächengewässer,  
Fischerei 

   

Entwässerung    

Altlasten – – – 

Abfälle    

Boden und Landwirtschaft –  – 

Wald und Jagd –  – 

Natur und Landschaft    

Kulturdenkmäler,  
archäologische Stätten 

– – – 

Umweltgefährdende  
Organismen 

– – – 

Sicherheit / Störfallvorsorge    

 
LEGENDE 

 relevante Auswirkungen, es sind vertiefte Abklärungen notwendig 

 geringe Auswirkungen, generelle Abklärungen / Beurteilung 

– Umweltbereich nicht tangiert, es sind keine Abklärungen notwendig 

 

3.2 SYSTEMGRENZEN 

Räumliche Abgrenzung 

Die Systemgrenzen umfassen das Betriebsareal der ARA Klingnau, sofern Auswir-
kungen auf weitere Umgebung möglich sind werden die umliegenden Parzellen 
entsprechend mit betrachtet. 

Für den Zusammenschluss sind neue Druckleitungen nötig, welche die bestehen-
den Leitungssysteme verbinden und an die ARA Klingnau anschliessen. Auch die 
Ableitung in den Klingnauer Stausee muss neu erstellt werden. Die 

Tabelle 6: Relevanz-
matrix 

Leitungsführung 
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Leitungsführung ist nicht Bestandteil des vorliegenden Berichts. Details zur neuen 
Leitungsführung werden erst mit dem Bauprojekt erarbeitet. 

Da die neue Ableitung in den Klingnauer Stausee aber mehrere Umweltbereiche 
tangieren könnte (Oberflächengewässer, Altlasten, Wald, Natur und Landschaft), 
sollte diese mit der Hauptuntersuchung beurteilt werden. 

Neben den Leitungen sind seitens Leuggern und Kleindöttingen neue Pumpwerke 
zu erstellen bzw. umzurüsten: Bei Kleindöttingen kann voraussichtlich das beste-
hende Pumpwerk Fehr umgebaut werden, bei Leuggern muss ein neues Pump-
werk ausserhalb der Bauzone erstellt werden. Beide Pumpwerke sind eigenstän-
dige Bauvorhaben und daher nicht Teil der vorliegenden Projektbeurteilung, und 
somit auch nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Zeitliche Abgrenzung (Definition Ausgangs- und Projektzustand) 

Aktuell wird das Schnecken-Hebewerk umgebaut; neu ist der Bereich der Schne-
ckenpumpen durch einen Neubau bedeckt, in dem das neue Hebewerk unterge-
bracht ist. Anstelle der bisherigen Schnecken werden Tauchpumpen eingesetzt. 

Da diese Aktualisierung bereits seit November 2022 umgesetzt wird, und diese un-
abhängig vom weiteren Ausbau erfolgt, wird die vollständige Umsetzung als Aus-
gangszustand mitbetrachtet. 

Ebenfalls erneuert wird das BHKW, unabhängig von einem weiteren Ausbau. Da-
her werden für den Ausgangszustand die Kenndaten des neuen BHKW (ab 2023 in 
Betrieb) verwendet. 

Als Projektzustand gilt der Zeitpunkt des Zusammenschlusses der drei ARA. Ge-
mäss Machbarkeitsstudie [38] wird hier das Jahr 2030 betrachtet. 

  

PW Leuggern, PW 
Kleindöttingen  

Ausgangszustand 

Projektzustand 
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4 AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT 

4.1 LUFT UND GERUCH 

4.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV) [3] 

 BAFU: Luftreinhaltung auf Baustellen, Vollzug Umwelt, 2016 [6] 

 BAFU: Luftreinhaltung bei Bautransporten, Vollzug Umwelt, 2001 [7] 

4.1.2 Ausgangszustand 

Regionale Situation 

Zu den Leitsubstanzen zur Beurteilung der Luftreinhaltung dienen Stickoxide (NOx) 
bzw. Stickstoffdioxid (NO2) sowie Feinstaub (PM10). Das wichtigste Ziel der Luft-
reinhaltung besteht darin, die schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu beseiti-
gen. Im Anhang 7 der LRV werden die Immissionsgrenzwerte definiert, die nach 
Massgabe von Artikel 13 USG der Beurteilung der schädlichen oder lästigen Ein-
wirkungen dienen. Die ausschlaggebenden Grenzwerte sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt. 

Schadstoff Grenzwert Stat. Definition 

Stickstoffdioxid (NO2) 30 µg/m3 Jahresmittelwert (arithmetischer Mittel-
wert) 

 80 µg/m3 Tagesmittelwert, darf höchstens einmal 
pro Jahr überschritten werden 

Feinstaub (PM10) 20 µg/m3 Jahresmittelwert (arithmetischer Mittel-
wert) 

 50 µg/m3 Tagesmittelwert; darf höchstens dreimal 
pro Jahr überschritten werden 

 
Die nächstgelegene Luft-Messstelle liegt in Baden an der Schönaustrasse (Mess-
netz luftqualitaet.ch). Folgende Jahresmittelwerte geben einen Eindruck der Immis-
sionssituation über die letzten Jahre: 

 

Luftreinhalteziele 

Tabelle 7: Luftreinhal-
teziele 

Regionale Situation 

Abbildung 13: 
Jahresmittelwerte 
Feinstaub (PM10; 

www.luftqualitaet.ch) 
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Sowohl Feinstaub als auch Stickstoffdioxid haben in den letzten Jahren tendenziell 
abgenommen. Die Jahresgrenzwerte wie auch die Tagesgrenzwerte werden 
eingehalten. Die Messtelle in Baden ist städtisch geprägt im Gegensatz zur Region 
Klingnauer Stausee; es ist vor Ort mit eher geringeren Immissionen zu rechnen. 
Die Grenzwerte werden daher in der Region Klingnau mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ebenfalls eingehalten. 

Luftschadstoff-Emissionen Betrieb 

Die Emissionen der ARA stammen hauptsächlich aus der energetischen Nutzung 
des Klärgases im Blockheizkraftwerk (BHKW). Eine Heizung mit Heizöl ist nicht 
vorhanden. 

Die Emissionen des BHKW werden regelmässig durch Kontrollmessungen 
überprüft. Die vorgegebenen Emissionsgrenzwerte gemäss LRV, Anh. 2, 82 für 
stationäre Verbrennungsmotoren wurden dabei jedes Mal eingehalten; im Anhang 
1 ist das letzte Emissionsmessprotokoll enthalten.  

Da das bestehende BHKW bereits in die Jahre gekommen ist (Baujahr 2008), wird 
es 2023 erneuert. Beide Datenblätter sind im Anhang 1 enthalten. Auch das neue 
BHKW unterliegt regelmässigen Emissionskontrollen. Da es entgegen dem 
bisherigen BHKW über 100 kW Leistung hat, gelten aber strengere Grenzwerte. 
Folgende Tabelle zeigt die Emissionen bisher sowie Prognosen für das neue 
BHKW, unter Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte und gleicher 
Betriebsdauer: 

 

BHKW bisher BHKW neu
Name Bibloc BV420 SB Bibloc BV420 SBTLK
Feuerungswärmeleistung kW 90 135
Baujahr 2008 2023
Messprotokoll 2022 LRV LRV
Kohlenmonoxid mg/m3 850 1’300 650 650

Stickoxid mg/m3 369 400 250 250

Betriebsstunden h/a 4’000 4’000
Abgasvolumenstrom m3/h 149 226
Abgasmenge m3 596’000 904’000
Emission pro Jahr
Kohlenmonoxid kg/a 507 588
Stickoxid kg/a 220 226

Abbildung 14: 
Jahresmittelwerte 

Stickstoffdioxid (NO2; 
www.luftqualitaet.ch) 

Betriebliche  
Emissionen 

Tabelle 8: 
Emissionen BHKW 
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Vorangehende Berechnung für das neue BHKW dürften höher liegen als die tat-
sächlichen Emissionen, da die vorgegebenen Grenzwerte unterschritten werden 
dürften. Es sind daher mit der Erneuerung des BHKW keine wesentlichen Änderun-
gen bzgl. Schadstoffemissionen zu erwarten. 

Die Emissionen des Blockheizkraftwerks sind nicht vernachlässigbar, aber vergli-
chen mit anderen Emissionsquellen eher gering. So werden auf einem Abschnitt 
von 1 km Kantonsstrasse (Abschnitt bei ARA) jährlich rund 1'600 kg CO und 
2'900 kg NOx ausgestossen. 

Luftschadstoff-Emissionen Betriebsverkehr 

Der durch den ARA-Betrieb induzierte Verkehr und die damit zusammenhängen-
den Luftschadstoffe werden vor allem durch die Lastwagentransporte für die Zulie-
ferung der Betriebsmittel und die Abfuhr von Abfällen (ausgefaulter Klärschlamm) 
verursacht. Es ist im Schnitt nur 1 LKW-Fahrt pro Tag nötig. Die Anzahl der Perso-
nenwagenfahrten der Angestellten und Besucher ist im Vergleich zu anderen Be-
trieben sehr klein.  

Wegen dem geringen Anteil am Gesamtverkehr (<< 0.1%) erübrigen sich weitere 
Betrachtungen. 

Geruchsemissionen 

Auf der ARA können folgende Geruchsquellen problematisch sein: 

 Zulauf Rohabwasser 

 Rechengut 

 Eingedickter Schlamm 

Um Geruchsemissionen möglichst gering zu halten, sind bisher Massnahmen wie 
die Sauberhaltung der Anlagen oder gedeckte Schlammstapel Bestandteil des Be-
triebes. Aktuell ist kein Biofilter auf der ARA Klingnau vorhanden.  

Reklamationen seitens der Anwohner hinsichtlich Geruch sind keine bekannt. 

 

4.1.3 Bauphase 

Die hauptsächlichen Emissionen während der Bauphase werden durch den Einsatz 
der Baumaschinen und durch Lastwagenfahrten verursacht. Die zu berücksichti-
genden Grundlagen und die daraus folgenden Massnahmen sind folgend aufge-
führt: 

Luftreinhaltung auf Baustellen 

Die BAFU-Richtlinie vom 1. Januar 2009 über die Luftreinhaltung auf Baustellen ist 
verbindlich. Die Mindestanforderungen entsprechen der Massnahmenstufe A (Defi-
nition in Richtlinie des BAFU). Ist ein Kriterium aus der nachfolgenden Tabelle 
überschritten, muss die Massnahmenstufe B umgesetzt werden. 

 

 

 

 

Geruch 
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Tabelle 9: Kriterien zur Einstufung von Baustellen in Massnahmenstufe B 

 Dauer Art und Grösse 

Fläche Kubatur 

Lage Ländlich > 1.5 Jahre > 10'000 m2 > 20'000 m3 

Agglomeration/  
Innerstädtisch 

> 1 Jahr > 4'000 m2 > 10'000 m3 

 

Da das Bauvorhaben voraussichtlich drei Jahre oder länger dauert und die Bau-
stelle relativ grosse Ausmasse hat, ist das Vorhaben in der Massnahmenstufe B 
einzustufen. Dies bedeutet, dass neben der "guten Baustellenpraxis" (Basismass-
nahmen A) weitere Massnahmen zu planen und zu treffen sind, wie: 

 Umfassende Abklärungen bezüglich Einsatz geeigneter Maschinen und Ge-
räte sowie die Planung entsprechender Bauweisen und -verfahren. 

 In den Ausschreibungen sind Massnahmen und Auflagen auszuformulieren. 

 Ausfahrten aus dem Baustellenbereich ins öffentliche Strassennetz sind mit 
wirkungsvollen Schmutzschleusen, wie Radwaschanlagen, zu versehen. 

 Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren: Ausstattung mit Partikelfilter. 

 Bereitstellung der für die Arbeiten geeigneten Maschinen und Geräte. Der Un-
ternehmer erstellt vor Baubeginn eine entsprechende Liste. 

 Die Bauherrschaft oder die Umweltbaubegleitung überwacht die korrekte Um-
setzung der im Bewilligungsverfahren festgelegten emissionsbegrenzenden 
Massnahmen. 

 Einhaltung der Anforderung der Baurichtlinie Luft. 

 Erstellung eines Materialbewirtschaftungskonzepts, um die Anzahl Transporte 
zu vermindern. 

Emissionen bei Bautransporten und Bauarbeiten 

Während der Bauphase werden Aushubarbeiten vorgenommen, Anlageteile abge-
brochen oder neugebaut. Im Mittel generiert die Bauphase in den 3 bis 4 Jahren 
schätzungsweise 5 – 10 LKW-Bewegungen pro Arbeitstag, mit Spitzen im Bereich 
des Doppelten bis Dreifachen des Durchschnittswertes. 

Die Distanzen der Fahrten sind erst nach der Auswahl der Bauunternehmungen 
bekannt. Es kann aber damit gerechnet werden, dass die grösste Menge der Bau-
materialien aus einem Umkreis von maximal 50 km zur ARA stammen wird. Auch 
das Rückbau- und Aushubmaterial wird in ähnlicher Distanz entsorgt. 

In der BAFU-Schrift "Luftreinhaltung bei Bautransporten" werden Zielwerte für die 
Emission pro Kubikmeter transportiertes Material formuliert: Als Zielwert für die 
Stickoxid-Emission wird 10 g NOx/m3 transportiertes Material und für die Kohlendi-
oxid-Emissionen wird 1'200 g CO2/m3 transportiertes Material angegeben. 

Entscheidend für die mögliche Fahrdistanz unter Einhaltung der Werte der Grund-
lage "Luftreinhaltung bei Bautransporten" ist die Emission pro Kilometer (Emissi-
onsfaktor) sowie das Ladevolumen der verwendeten Lastwagen.  

Massnahmenstufe B 

Dieselmotoren mit  
Partikelfilter 

Bautransporte 

Luftreinhaltung bei  
Bautransporten 
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Details zur Bauphase werden erst mit dem konkreten Bauprojekt bekannt, weshalb 
die Berechnungen dazu erst in der Hauptuntersuchung durchgeführt werden. Glei-
ches gilt für die Emissionen von Baumaschinen. 

 

4.1.4 Projektzustand 

Stationäre Anlagen 

Das BHKW, welches 2023 neu in Betrieb genommen wird, bleibt bei einer Erweite-
rung bestehen. Wegen der grösseren Umsatzmenge steigt die Gasmenge, entspre-
chend wird das BHKW mehr Betriebsstunden als bisher aufweisen. Dadurch erhö-
hen sich die ausgestossenen Luftschadstofffrachten entsprechend. Es gilt weiter-
hin, die Grenzwerte nach LRV einzuhalten; dies wird durch regelmässige Kontrol-
len garantiert. 

Details zur erforderlichen Leistungssteigerung des BHKWs werden mit der Haupt-
untersuchung dargestellt. 

 

Strassenverkehrsemissionen 

Der durch den ARA-Betrieb induzierte Verkehr und die damit zusammenhängen-
den Luftschadstoffe werden vor allem durch die LKW-Transporte für die Zulieferung 
der Betriebsmittel sowie die Abfuhr von Abfällen (Schlamm, Rechengut, Sand, etc.) 
beeinflusst. Zusätzlich erzeugt der Betrieb der ARA Personenwagen- und Motor-
radfahrten der Angestellten und Besucher. Die Veränderungen der Verkehrszahlen 
durch das Projekt sind sehr gering. 

Für die Beurteilung der Strassenverkehrsemissionen wird der Verkehr von der ARA 
Seetal auf 1 km der Kantonsstrasse betrachtet. Mit den Emissionsfaktoren des 
BAFU (Handbuch Emissionsfaktoren 4.1, September 2019, HBEFA, [5]) werden die 
Strassenverkehrsemissionen im warmen Betriebszustand berechnet. Die Detail-
lierte Berechnung findet sich im Anhang 1. In der folgenden Tabelle sind die Emis-
sionen des Gesamtverkehrs und des betriebsbedingten Verkehrs der ARA vor und 
nach der Erweiterung aufgeführt. Die Abnahme der Schadstoffemissionen ist vor-
wiegend der verbesserten Emissionsfaktoren 2030 gegenüber 2022 (gemäss 
HBEFA) geschuldet. Der ARA-Verkehr hat nur einen geringen Anteil von rund 0.1% 
am Gesamtverkehr, der sich mit dem Projekt nur unwesentlich verändert. 

 

 

HC NOx PM10 CO2 CO
kg/Jahr kg/Jahr kg/Jahr kg/Jahr kg/Jahr

2022 Gesamtverkehr 86.68 2’090 20.49 991 1’517
nur ARA 0.05 1.22 0.01 0.51 0.72
Anteil ARA 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05%

2030 Gesamtverkehr 60.44 1’212.45 9.01 776 1’142
nur ARA 0.06 1.31 0.01 0.66 0.76
Anteil ARA 0.10% 0.11% 0.13% 0.08% 0.07%

Differenz Gesamtverkehr -30% -42% -56% -22% -25%

BHKW 

Strassenverkehr 

Tabelle 10: 
Emissionen Strassen-

verkehr 
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Geruchsemissionen 

Konkrete Massnahmen hinsichtlich Geruch können erst mit dem Bauprojekt erar-
beitet werden. Es ist zu prüfen, ob der Einsatz eines Biofilters vor Ort sinnvoll wäre. 

 

4.1.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Es wird ein Entsorgungskonzept erstellt (vgl. Kapitel Abfälle 4.8). So können 
Berechnungen zu den spezifischen Transportemissionen durchgeführt wer-
den, um die Einhaltung der vorgegebenen Zielwerte aufzuzeigen.  

 Berechnung der Emissionen der Baumaschinen.  

 Aufzeigen von konkreten Massnahmen. 

Für die Betriebsphase sind folgende Punkte vorgesehen: 

 Schadstoffausstoss-Berechnungen BHKW für Projektzustand 

 Update Berechnungen zu Verkehrsemissionen (aktualisierte Verkehrszahlen) 

 Prüfung, ob Einsatz eines Biofilters sinnvoll ist 

 

Durch die Erweiterung kommen keine neuen Anlagenteile, welche Luftschadstoffe 
generieren, hinzu. Das BHKW wird vermutlich höhere Emissionen aufgrund länge-
rer Betriebszeiten aufweisen. 

Die Einhaltung der genannten Richtlinien gewährleistet, dass durch die Bauarbei-
ten keine übermässigen Luftschadstoffemissionen entstehen. Die Einhaltung der 
Richtlinien ist bei der Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten vorzuschreiben. 

Das Projekt fällt unter die Massnahmenstufe B. Da zum aktuellen Zeitpunkt noch 
keine detaillierte Information über Art, Anzahl und Dauer von emissionsverursa-
chenden Bauarbeiten vorliegen, ist generell der Massnahmenkatalog aus der Bau-
richtlinie Luft heranzuziehen. Dabei sind im weiteren Planungsprozess die anfallen-
den emissionsverursachenden Bauarbeiten zu konkretisieren. 

Die Emissionen aus dem anlagenbedingten Strassenverkehr im Projektzustand wir-
ken sich gegenüber dem Ausgangszustand dank stetiger Verbesserung der Abgas-
technologie und wegen wenig betrieblicher Veränderung kaum negativ auf die Luft-
schadstoffemissionen aus. 

Bei der weiteren Planung sollen geruchsmindernde Massnahmen geprüft werden. 

Auf Basis des jetzigen Planungsstands sind aufgrund noch fehlender detaillierter 
Daten in einzelnen Bereichen nur Grobabschätzungen möglich. Unter Einhaltung 
der Massnahmenstufe B während der Bauphase kann man davon ausgehen, dass 
es zu keinen übermässigen Schadstoffemissionen kommt. In der künftigen Be-
triebsphase kommt es zu keinen wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ist-
Zustand. 

  

Geruch 

Stationäre Anlagen 

Bauemissionen 

Strassenver- 
kehrsemissionen 

Geruchsemissionen 

Fazit 



ARA Klingnauer Stausee: Umweltverträglichkeitsbericht Voruntersuchung 

© HOLINGER AG • D4403_BE1_UVB_Klingnauer Stausee.docx  24 

4.2 LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN 

4.2.1 Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen 

 Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) [8] 

 BAFU: Baulärm-Richtlinie, Vollzug Umwelt [9] 

Grundlagen Lärmmodell 

Die ARA Klingnau wurde 1964 erbaut. Sie bestand damit bereits vor Inkrafttreten 
der Lärmschutzverordnung 1985, und gilt daher im Ausgangszustand als beste-
hende Anlage. 1990 fand eine grössere Erweiterung auf den heutigen Zustand 
statt. Jene Teile, die nach 1985 erneuert wurden, gelten als neue Anlage und müs-
sen somit die Planungswerte einhalten. 

Im Projektzustand wird die ARA gesamthaft erneuert; somit ist für die gesamte 
neue Anlage die Einhaltung der Planungswerte gefordert. 

Es gelten folgende Grenzwerte im Ausgangszustand: 

 

Umliegend um die ARA befinden sich mehrere Wohnhäuser, die den Empfindlich-
keitsstufen II bzw. III zugeordnet sind. Folgende Bilder zeigen die nächstgelegenen 
Empfangspunkte: 

Ziblistrasse 47a, ES III: 

 

ES

Art. 43 LSV
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Art. 42, Abs. 1: Bei Räumen in Betrieben (Art. 2 Abs. 6 Bst. b) , die in Gebieten der Empfindlichkeitsstufen I, II oder III 
liegen, gelten um 5 dB(A) höhere Planungswerte und Immissionsgrenzwerte.

Art. 41, Abs 3: Für Gebiete und Gebäude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag oder in der Nacht aufhalten, 
gelten für die Nacht bzw. den Tag keine Belastungsgrenzwerte.

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert

Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)

Rechtliche Grundlagen 

Empfangspunkte 

Abbildung 15: 
Fotos Empfangs-

punkte (Google Street 
View) 
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Brüggliweg 1, ES III: 

 

Brüggliweg 3, ES II (öffentliche Zone): 

 

Lärmschutzwand an Kantonsstrasse (wird im Modell als Wand berücksichtigt): 

 

Koblenzstrasse 52, ES III, oberhalb Kantonsstrasse: 

 

Chiesweg 11 und 15, ES III, oberhalb Kantonsstrasse: 
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die relevanten Empfangspunkte (Karte 
zur Lage siehe Abbildung 16): 

 

Als Berechnungsmodell wird SLIP20 verwendet. 

Die aktuellen AV-Daten wurden im AGIS abgerufen. Als Grundlage wurden ergän-
zend die Gebäude- und Strassendaten SwissTLM3D verwendet. Gebäudehöhen 
wurden anhand vorhandener ARA-Pläne und anhand der Anzahl Stockwerke be-
rechnet. Details zu Gebäuden und Umgebung wurden über Luftbilder und Google 
Earth gegengecheckt. Topografie und Gebäude werden entsprechend im Berech-
nungsprogramm berücksichtigt. 

Die meisten Emissionsquellen werden als Punktquellen eingegeben. Dem Berech-
nungsmodell liegt damit die Norm ISO-9613-1 zugrunde. Der Betriebsverkehr wird 
als Strasse (Linienquelle) berücksichtigt (SonRoad18). 

Gebäude werden als Hindernisse berücksichtigt. Für die Berechnungen wurden 
Reflexionen bis zur 2. Ordnung nach der Spiegelquellenmethode mitberücksichtigt. 

 

4.2.2 Ausgangszustand 

Gewerbelärm 

Im Ausgangszustand bestehen auf der ARA folgende Lärmquellen: 

 Gebläseraum im UG beim Hebewerk: Lichtschacht nach aussen 

 Lüftung neues Hebewerk 

 BHKW im Betriebsgebäude: Kamine, Rückkühler und Zu-/Abluft nach aussen 

 Werkverkehr: Umschlagplätze LKW und Parkplatz 

 Rauschen der offenen Becken: Vorklärbecken, Biologie / Nachklärbecken 
(NKB), Räumer Sandfang, Saugräumer NKB 

 Mobile Schlammentwässerung (5x pro Jahr während einer Woche) 

Nicht relevant sind folgende Lärmquellen: 

 Rührwerke Stapelbehälter (Lw gering, keine Motoren im Freien, stehend im 
Behälter, daher kaum Geräusche ausserhalb wahrnehmbar; nicht relevant) 

 Pumpen, Kompressoren und Gasmotor im UG Werkgebäude (keine direkte 
Verbindung nach aussen) 

 Umwälzung Faulturm (Gaseinpressung): im Gebäude und sehr geringe 

Empfangspunkte

Adresse NR Nutzung
Empfindlichkeits-

stufe
minimale 

Entfernung
Stockwerke

m

Ziblistrasse 47a E1 Wohnen III 12 2

Brüggliweg 1 E2 Wohnen III 12 2

Brüggliweg 3 E3 Wohnen II 60 2

Koblenzstrasse 52 E4 Wohnen III 70 4

Chiesweg 11 E5 Wohnen III 63 5

Chiesweg 15 E6 Wohnen III 66 3

Tabelle 11: 
Empfangspunkte Ge-

werbelärm 

Berechnungsmodell 

Lärmquellen 
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Einsatzzeiten 

 Entwässerungsventile, welche zwar nur kurzzeitig betrieben werden aber eine 
hohe Lärmemission haben, werden nicht (mehr) eingesetzt 

Im Modell werden weiterhin folgende Vereinfachungen (im Sinne worst case) um-
gesetzt: 

 Da der Werkverkehr kaum relevant ist, wird nur an einem Umschlagsplatz 
(nächstgelegen zu den Empfangspunkten) und beim Besucherparkplatz je 
eine Punktquelle gesetzt, auf eine weitere räumliche Aufteilung, Linienquellen 
der Zufahrt oder Parkierungslärm-Berechnung wird verzichtet. 

 Neues Hebewerk mit Sandwäscher, Feinrechen und Presse: Berechnung 
ergibt einen Halleninnenpegel von max. 48 dB; durch die Dämmung der Hallen 
/ Tore / Fenster kann eine Dämmwirkung Rw von mind. 30 dB angenommen 
werden, wodurch die Lärmemission vernachlässigbar gering wird. 

 

Eine Liste mit allen Lärmquellen inkl. Schallleistungspegel und Korrekturpegel ist 
im Anhang 2 enthalten. Folgende Karte gibt einen Überblick über die Lage der 
Lärmquellen und Empfangspunkte: 

Abbildung 16: Lage Empfangspunkte und Lärmquellen im Ausgangszustand 

 

Für den Ausgangszustand konnten folgende Beurteilungspegel ermittelt werden 
(Gesamt-ARA, Zustand mit allen Lärmquellen): 

Ergebnisse  
Modellierung 
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Bei Betrachtung der Gesamtanlage im Ausgangszustand können die Planungs-
werte an allen Empfangspunkten deutlich eingehalten werden. 

Die Teilpegelimmissionen können den Tabellen im Anhang 2 entnommen werden. 
Daraus ablesbar ist, dass als relevanteste Lärmquellen Kamin und Lüftungsrohr 
des BHKW sowie Umschlag und mobile Schlammentwässerung gelten. 

 

Strassenlärm 

Die ARA erzeugt nur wenig Werkverkehr. Der Anteil am Gesamtverkehr ist sehr ge-
ring (<< 0.1%). Entsprechend erübrigen sich weitere Betrachtungen. 

 

Erschütterungen 

Im Betriebszustand ist das Thema Erschütterungen nicht relevant. 

4.2.3 Bauphase 

Die Bauzeit erstreckt sich über mehrere Jahre. Da die ARA stets in Betrieb bleibt, 
werden die Arbeiten etappenweise ausgeführt; lärmintensive Bauarbeiten werden 
daher in einem kürzerem Zeitintervall (< 1 Jahr, aber möglicherweise > 9 Wochen) 
ausgeführt. Auf Nachtarbeiten wird voraussichtlich verzichtet. 

Die Bestimmungen der Baulärm-Richtlinie (BLR) des BAFU sind einzuhalten. Für 
die Bauarbeiten gilt voraussichtlich die Massnahmenstufe B. 

 

Für Bautransporte liegen noch keine Angaben vor. Aufgrund der voraussichtlichen 
Grösse der Baustelle und da auf Nachtarbeiten verzichtet werden kann, ist es 
wahrscheinlich, dass nur Massnahmenstufe A für Bautransporte gilt, was den vor-
sorglichen Massnahmen einer üblichen Baustellenpraxis entspricht. 

Empfangspunkt Nr
Beurteilungs-
pegel max. 

tags

Beurteilungs-
pegel max. 

nachts

Planungs-
wert tags

Planungs-
wert nachts

ES
Grenzwert 
eingehalten

?

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Ziblistrasse 47a E1 44.7 38.3 60 50 III ja
Brüggliweg 1 E2 43.5 43.6 60 50 III ja
Brüggliweg 3 E3 37.5 40.9 55 45 II ja
Koblenzstrasse 52 E4 34.6 38 60 50 III ja
Chiesweg 11 E5 40.2 44.8 60 50 III ja
Chiesweg 15 E6 40.2 45 60 50 III ja

Bauarbeiten Lärmquelle Dauer Distanz ES
Massnah-
menstufe

Bemerkungen/Erläuterungen

[Wo] [m]

lärmige 
Bauphase 

tags
 > 1Jahr < 300m IV B

Abbrucharbeiten, Aushubarbeiten, Arbeitsverkehr, 
Abtransporte und Anlieferungen, Schweiss- und 
Schneidarbeiten, Kranarbeiten,… 
Lärmige Bauarbeiten: werktags von
07.00h – 12.00h und 13.00h – max. 19.00h.

lärmige 
Bauphase 

nachts
- < 300m IV - keine Bauarbeiten nachts

lärmintensive 
Bauarbeiten 

tags

> 9 Wochen 
(< 1 Jahr)

< 300m IV B

lärmintensive Arbeiten:
Einbringung von Spundwänden (mehrere Wochen);
Lärmintensive Bauarbeiten: werktags von
08.00h – 12.00h und 13.00h – 17.00h

lärmintensive 
Bauarbeiten 

nachts
- < 300m IV - nachts finden keine lärmintensive Arbeiten statt

alle 
Bauarbeiten

davon 
lärmintensive 
Bauarbeiten

Tabelle 12: 
Lärm-Beurteilungspe-
gel Ausgangszustand 

Bauarbeiten 

Tabelle 13: 
Kriterien Massnah-

menstufe nach BLR 

Bautransporte 
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Inwieweit Pfählung oder das Setzen von Spundwänden nötig sein wird, entscheidet 
sich erst mit dem Bauprojekt.  

Rissaufnahmen helfen bei der Schadenskontrolle bei umliegenden Gebäuden. 

Die Bauherrschaft muss die entsprechenden Massnahmen in der Ausschreibung 
der Arbeiten berücksichtigen. Es empfiehlt sich daher, in der Hauptuntersuchung 
ein Baulärmkonzept zu erarbeiten. 

 

4.2.4 Projektzustand 

Gewerbelärm 

Das neue Werk gilt als neue Anlage und muss daher die Planungswerte nach LSV 
(Lärmschutz-Verordnung) einhalten.  

Mit folgenden Änderungen an den Lärmquellen ist zu rechnen: 

 Neuer Faulturm und Erweiterung Werkgebäude, ersetzt Faulturm 1. Genera-
tion und Stapelbehälter; dadurch veränderte Hinderniswirkungen in Richtung 
Brüggliweg (E1 bis E3), evtl. erweitertes Werkgebäude als neue Lärmquelle, 
mobile Schlammentwässerung entfällt als Lärmquelle. 

 Neues Gebläsehaus (Gebläse im Gebäude) 

 Neue Rausch-Quellen bei neuen Nachklärbecken und Biologiebecken 

 Neues Pumpwerk 

Am Betriebsverkehr ändert sich nur wenig, die Umschlagplätze bleiben etwa am 
gleichen Ort, der Betriebsverkehr nimmt nur wenig zu.  

Das neue Hebewerk ist bereits so konzipiert, dass es auch für die Erweiterung ge-
nügt; hier erhöhen sich aber die Betriebszeiten, so dass es wohl sinnvoll ist, dieses 
im Projektzustand im Modell zu berücksichtigen. 

Die restlichen Lärmquellen bleiben weitgehend wie gehabt bestehen.  

Es sind keine stark lärmigen Geräte im Freien vorgesehen. Da die neuen Geräte 
nach neuestem Stand der Technik bereitgestellt werden, und alte, lärmige Geräte 
abgebaut werden, ist es wahrscheinlich, dass sich die Lärmsituation vor Ort ten-
denziell verbessert. 

Eine Modellierung kann erst durchgeführt werden, wenn Details zu den neuen 
Lärmquellen vorhanden sind, was erst mit dem Bauprojekt erarbeitet wird. 

Da die Planungswerte im Ausgangszustand deutlich eingehalten werden und sich 
eine Verbesserung gegenüber heute abzeichnet, ist damit zu rechnen, dass auch 
durch das Projekt die Planungswerte eingehalten werden können. 

Strassenlärm 

Mit der Erweiterung kommt es zu keinen wesentlichen Veränderungen des Werk-
verkehrs, dieser ist mit weniger als 10 Fahrten pro Tag und durchschnittlich 1 LKW 
pro Tag noch immer sehr gering. Der Anteil am Gesamtverkehr ist entsprechend 
ebenfalls sehr gering.  

Erschütterungen 

Fazit 

Vorgaben 

Lärmquellen 

Beurteilung 
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Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass durch den Strassenverkehr 
keine wesentliche Änderung beim Strassenlärm entstehen und durch den Werkver-
kehr die Planungswerte hinsichtlich Strassenlärm problemlos eingehalten werden. 

 

Erschütterungen 

Im Betriebszustand ist das Thema Erschütterungen nicht relevant. 

 

4.2.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Berechnungen zu den Bautransporten 

 Baulärmkonzept 

 Klärung, ob es zu Erschütterungen kommen kann / Rissaufnahmen nötig sind 

Für die Betriebsphase sind folgende Punkte vorgesehen: 

 Lärmmodellierung Projektzustand 

 

Im Ausgangszustand können mit der gesamten Anlage die Planungswerte bzgl. Ge-
werbelärm eingehalten werden; voraussichtlich gilt dasselbe für den Projektzustand.  

Der Werksverkehr hat keinen Einfluss auf den Strassenlärm in der Umgebung. 

 

4.3 NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG 

4.3.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) [10] 

4.3.2 Ausgangszustand 

Orte mit empfindlicher Nutzung 

Nichtionisierende Strahlung wird für Orte mit empfindlichen Nutzungen beurteilt (Ar-
beitsplätze, Wohnungen). Auf der ARA befinden sich die Arbeitsplätze im Betriebs-
gebäude. An den übrigen Orten halten sich die Mitarbeiter nur kurzzeitig auf. 

Emissionsquellen 

Auf dem ARA Areal gibt es heute folgende Emissionsquellen für nichtionisierende 
Strahlung: 

 Transformatoren AEW: Die Trafos befinden sich auf dem ARA-Gelände in ei-
nem kleinen abgesonderten Gebäude neben dem Brüggliweg und weisen eine 
geringe Strahlung auf, die in 1.5 m Distanz den Anlagengrenzwert von 1 µT 
einhält. Die ARA bezieht daraus 3x 250 A. 

Weitere Anlagen mit NIS sind nicht auf dem Areal vorhanden. 
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Dank des Abstands und der Abschirmung der Gebäudehülle kann davon ausge-
gangen werden, dass in den Büroräumen des Betriebsgebäudes der Anlagen-
grenzwert eingehalten wird. 

4.3.3 Bauphase 

Das bestehende Trafohäuschen wird voraussichtlich abgebaut. Details hinsichtlich 
des Ersatzes ist Aufgabe der AEW Energie AG. Mit der Hauptuntersuchung muss 
geklärt sein, ob und wo Transformatoren auf dem Areal nötig sind. Die Anforderun-
gen nach NISV müssen dabei eingehalten werden. 

4.3.4 Projektzustand 

Im Projektzustand befinden sich voraussichtlich keine Emissionsquellen in der 
Nähe von Orten mit empfindlicher Nutzung. 

 

4.3.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Klärung Standort Trafostation, Kontrolle Einhaltung NISV 

 

Mit der Erweiterung wird voraussichtlich das Trafohäuschen der AEW ersetzt / ver-
legt. Details werden im Bauprojekt geklärt, das Trafohäuschen ist dabei Sache der 
AEW. 

 

4.4 GRUNDWASSER 

4.4.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG) 
[10] 

 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) [12] 

4.4.2 Ausgangszustand 

Das Projekt liegt im Gewässerschutzbereich Au und ausserhalb von Grundwasser-
schutzzonen oder -arealen. Es werden keine Quellen zur Wasserversorgung tan-
giert. 

Das Grundwasser hat eine geringe bis mittlere Grundwassermächtigkeit, der mitt-
lere Grundwasserspiegel liegt gemäss Geoportal-Karte bei 314 m ü.M. Das Terrain 
liegt bei rund 315 m ü. Durch den Graben des Binnenkanals nebenan (Kote 312 m 
ü.M.) besteht ein Geländeeinschnitt, der sich auf den Grundwasserspiegel aus-
wirkt, dieser dürfte lokal entsprechend tiefer liegen.  

 

Beurteilung 

Gewässerschutz- 
bereich 
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Die nächste Grundwasserfassung im Abstrombereich befindet sich in 800 m Entfer-
nung; dabei handelt es sich nur um eine Notfassung ("Gütsch"; 40 l/s bewilligt). 
Trinkwasserfassungen befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des 
Klingnauer Stausees in grösserer Distanz. 

Im Grundwasserdurchfluss-Konzept [41], welches für die Erstellung des aktuellen 
Hebewerkes erarbeitet wurde, wurden die Untergrundverhältnisse beschrieben: 

"Das Projektareal liegt im unteren Aaretal östlich des Klingnauer-Stausees. Das Aaretal 
wurde während den Eiszeiten in den Felsuntergrund aus Gesteinen des Jura und der Trias 
eingetieft und gegen Ende der letzten Vergletscherung mit Schotter nahezu bis auf das heu-
tige Terrainniveau aufgefüllt. Die nacheiszeitlich entstandenen feinkörnigen Schwemmabla-
gerungen wurden in jüngster Zeit im Zuge von baulichen Tätigkeiten an verschiedenen Stel-
len mit künstlichen Aufschüttungen überdeckt. 

Der Grundwasserspiegel liegt gemäss Grundwasserkarte in ca. 1 m Tiefe (ca. 314.0 m 
ü.M.). Von zwei Schächten nordwestlich bzw. südöstlich des Projektareals liegen zusätzliche 
Grundwasserspiegelmessungen aus der Periode Februar bis August 2021 vor. Diese zeigen 
tendenziell tiefere Grundwasserspiegel. Gemäss Angaben des Klärwärters werden die Mes-
sungen beim Schacht 1 vom Regenbecken und vom Binnenkanal beeinflusst. 

 

Die Grundwassersituation wird durch den Klingnauer Stausee beeinflusst. Hierbei bewirkt 
der südwestlich des Projektareals verlaufende Binnenkanal, dass der Grundwasserspiegel 

Abbildung 17: 
Gewässerschutzberei-
che (Geoportal AGIS, 

2022) 

Trinkwasserfassungen 

Grundwasser- 
durchfluss-Konzept  

Hebewerk 

Abbildung 18: 
Lage Schacht und 

frühere Sondierungen 
[41] 
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als Folge der Stauhaltung der Aare nicht übermässig ansteigen kann und gemäss früheren 
Messungen im Projektgebiet nur geringförmigen Schwankungen unterworfen ist. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass bei Hochwasser die Wirkung des Binnenkanals einge-
schränkt ist und der Grundwasserspiegel aufgrund der Messungen im Schacht 2 ungefähr 
50 m nordwestlich des Projektareals bis nahe an die Terrainoberfläche ansteigen kann." 

Im Projektareal ergeben sich demnach als Hochwasserspiegel eine Kote von 314.0 
m ü.M., für den Mittelwasserspiegel 313.0 m ü.M. 

Gemäss dem Gutachten [41] liegen Zulaufkanal (312,9 m ü.M.) und Pumpensumpf 
(310,75 m ü.M., 5.5 x 2.9 m2) unter dem Grundwasserspiegel.  

Die Durchlässigkeit des Schotters ist als mittel einzustufen. Die Verminderung des 
Durchflussquerschnitts wird wie folgt eingestuft: 

 

Diese Fläche entspricht einer Verminderung um 50%, erlaubte Ausnahmen sollen 
aber maximal um 10% vermindern. Daher wurde eine Ersatzschicht aus gut durch-
lässigem, sandigem Kies eingebaut (10x höherer k-Wert). Mit dieser Massnahme 
wurde der Neubau des Hebewerks gemäss Gutachten [41] als rechtens eingestuft: 

 Mit dem geplanten Einbau unter den mittleren Grundwasserspiegel wird die Durchfluss-
kapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand zwar um mehr 
als 10% vermindert. Jedoch handelt es sich beim Rechengebäude um einen Ersatz-
neubau. Der Zulaufkanal des bestehenden Gebäudes liegt auf ähnlichem Niveau wie 
beim geplanten Neubau. Der beim geplanten Rechengebäude nun tiefere Pumpen-
sumpf liegt weitestgehend im vorwiegend undurchlässigen Felsuntergrund. 

 Das Grundwasser exfiltriert abstrom des Projektstandortes in den Binnenkanal und 
wird abdrainiert. Zumindest teilweise exfiltriert Grundwasser auch in die Aare. 

 Die nächstgelegene Trinkwasserfassung im Abstrombereich (PW Herdle, Konz.-Nr. 
34.000.099) liegt mit ca. 2 km in einer relativ grossen Distanz. 

 Im Abstrombereich des Projektareals ist kein Grundwasserschutzareal ausgeschieden. 

 Die Erstellung von Grundwasserfassungen zur Entnahme von Brauch-/Trinkwasser 
oder zur Wärmenutzung wird durch den geplanten Einbau nicht eingeschränkt. 

 Der Durchfluss des Grundwassers kann mit Ersatzmassnahmen bei Mittelwasser und 
bei Hochwasser gewährleistet werden. 

 

4.4.3 Bauphase 

 

Nachweis der Durchflusskapazität 

Die ARA liegt im Gewässerschutzbereich Au, hier gilt gemäss Gewässerschutzver-
ordnung: „Im Gewässerschutzbereich Au dürfen keine Anlagen erstellt werden, die unter 
dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behörde kann Ausnahmen bewilligen, soweit 
die Durchflusskapazität des Grundwasserleiters gegenüber dem unbeeinflussten Zustand 
um höchstens 10 Prozent vermindert wird.“  

Tabelle 14: 
verminderter Durch-
fluss Hebewerk [41] 

Vorgabe 
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Gemäss Wegleitung Grundwasserschutz ist es den Kantonen überlassen, den Be-
zug für die massgebende Querschnittsfläche festzulegen. In Frage kommt der ge-
samte Querschnitt des Grundwasserleiters, die jeweilige Parzelle oder das einzelne 
Bauwerk. 

Gemäss kantonaler Praxis kann bei Gebäuden in öffentlichem Interesse als Be-
zugsfläche der gesamte Querschnitt des Grundwasserleiters berücksichtigt wer-
den. Die Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse sind aufzuzeigen, allen-
falls sind Massnahmen zu treffen. Es ist eine kantonale Bewilligung nach Gewäs-
serschutzgesetz erforderlich. 

Mit dem Bauprojekt ist in der Hauptuntersuchung ein entsprechender Nachweis der 
Durchflusskapazität zu erbringen. 

Gefährdungspotenzial 

Gemäss Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, Anhang 4, sind fol-
gende Punkte hinsichtlich Lagerung zu berücksichtigen: 

1 In den Gewässerschutzbereichen Au und Ao dürfen keine Anlagen erstellt werden, die eine 
besondere Gefahr für ein Gewässer darstellen; nicht zulässig ist insbesondere das Erstellen 
von Lagerbehältern mit mehr als 250'000 l Nutzvolumen und mit Flüssigkeiten, die in kleinen 
Mengen Wasser verunreinigen können. 

Während der Bauphase besteht ein erhebliches Gefährdungspotenzial durch die 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, durch Zementrückstände im Beton-
wasser und durch die eingesetzten Hilfsstoffe. Daher sind besondere Umwelt-
schutzmassnahmen zu ergreifen. Details zur Lagerung sind im Kapitel Risiko unter 
4.12.3 enthalten, Details zur Baustellenentwässerung im Kapitel 4.6.3. 

Allfällige Grundwasserhaltungen sind nach den Vorschriften des Kantons zu erstel-
len und zu betreiben. 

Generell sind die Vorgaben des kantonalen Merkblatts "Bauten und Anlagen im 
Grundwasser" (Juli 2022) zu berücksichtigen. 

Mit dem Bauprojekt sollte die Ausarbeitung eines Überwachungskonzepts für 
Grundwasser stattfinden, welches eine Bauüberwachung vor, während und nach 
Abschluss der Bauarbeiten regelt. Die bestehenden Schächte 1 und 2 gemäss Ab-
bildung 18 sollten dabei mit einbezogen werden. 

4.4.4 Projektzustand 

Im Normalbetrieb ergibt sich unter den üblichen Vorsichtsmassnahmen keine Ge-
fahr für das Grundwasser. 

4.4.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Nachweis der Durchflusskapazität bei Bauten im Grundwasser 

 Erstellung Überwachungskonzept Grundwasser 

 Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben gemäss Merkblatt "Bauten und Anla-
gen im Grundwasser" (Juli 2022) 

 

Vorgabe GSchV 

Gefährdungspotenzial 
und Massnahmen 



ARA Klingnauer Stausee: Umweltverträglichkeitsbericht Voruntersuchung 

© HOLINGER AG • D4403_BE1_UVB_Klingnauer Stausee.docx  35 

Durch die betriebliche Tätigkeit wird das Grundwasser nicht tangiert. Wassergefähr-
dende Stoffe werden gesetzeskonform gelagert (vgl. Kapitel 4.12 Störfall). 

 

4.5 OBERFLÄCHENGEWÄSSER, FISCHEREI 

4.5.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG) 
[10] 

 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) [12] 

 Bundesgesetz über die Fischerei vom Juni 1991 (BGF) [13] 

4.5.2 Ausgangszustand 

Aare / Klingnauer Stausee 

Die Aare wird im Bereich von Klingnau zum Klingnauer Stausee aufgestaut. Das 
Kraftwerk ist seit 1935 in Betrieb; der Stausee umfasst eine Fläche von rund 
1,5 km2. Die nächste Messstelle für Abfluss und Pegel liegt stromaufwärts bei Un-
tersiggenthal, das langjährige Mittel (1935-2018) liegt demnach bei 556 m3/s. 

Die Aare gilt gemäss Geoportal in diesem Abschnitt als ökomorphologisch stark be-
einträchtigt. Problematisch ist insbesondere die zunehmende Verlandung des Stau-
sees auf der linken Flussuferseite; dieser flussdelta-artige Flachwasserbereich des 
Stausees stellt einen wichtigen Lebensraum für Zugvögel dar. Die rechte Seite ist 
dominiert vom Hauptstrang der Aare mit höheren Durchflussraten. Zur Gewässer-
qualität liegen keine weiteren Daten vor. 

Aktuell leiten die ARA Kleindöttingen und ARA Leuggern von der sensibleren linken 
Flussseite her ein, das gereinigte Abwasser der ARA Klingnau stösst via Binnenka-
nal erst stromabwärts des Kraftwerks in die Aare. 

 

Die Aare ist dem Fischereirevier 12 zugeordnet. Ein Schongebiet ist in der Revier-
karte nicht eingetragen. 

Abbildung 19: 
ökomorphologische 

Beurteilung Gewässer 
(Geoportal AGIS, 

2023) 

Fischerei 
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Binnenkanal 

Angrenzend an das Areal der ARA befindet sich ein Binnenkanal (Grundwasser-
bach). Unter dem Werkgebäude verläuft eine Sauberwasserleitung vom Waldstück 
oberhalb her bis in den Binnenkanal. Der Kanal selbst mündet nach rund 2 km un-
terhalb des Klingnauer Stausees in die Aare. 

Aktuell entwässert die ARA das gereinigte Abwasser wie auch das Wasser aus den 
Entlastungsbecken in diesen Kanal. Die kantonale Bewilligung dazu stammt aus 
dem Jahr 1991. Tabelle 1 der Stoffbilanz auf Seite 10 zeigt bereits die Frachten der 
letzten Jahre im gereinigten Abwasser; folgende Tabelle gibt einen Überblick mit 
den mittleren Konzentrationen 2021 sowie den Anforderungen gemäss Gewässer-
schutzverordnung, Anhang 3: 

 

Aktuell hat die ARA Probleme bei der Einhaltung der Anforderungen für Stickstoff. 

Der Binnenkanal gilt in diesem Abschnitt als ökomorphologisch wenig, im weiteren 
Verlauf als stark beeinträchtigt (vgl. Karte Abbildung 19). Es sind keine Vernet-
zungsfunktionen ausgewiesen. 

Detailuntersuchungen zur Gewässerqualität sind nicht vorhanden, es kann aber da-
von ausgegangen werden, dass der Binnenkanal aufgrund der geringen Grösse 
kein idealer Vorfluter ist.  

Der Binnenkanal ist dem Fischereirevier 144 zugeordnet. Als Laichgewässer spielt 
der Binnenkanal eine untergeordnete Rolle. 

Der Gewässerraum mit einer Breite von 18 m reicht bis an die Grundstücksgrenze. 
Die ARA ist auf einer Breite von 18 m ab Gewässermitte als dicht besiedeltes Ge-
biet eingestuft (Bereich Sandfang, Hebewerk). 

 

 

angeschlossene Einwohner 9’161

Abwasser
Rohabwasser [m3/d] 1’412’302

Frachten im Ablauf mg/l kg/d
Anforderungen 
GSchV, Anh 3 

(mg/l)

GUS 4 6’139 15

CSB 25 34’776 45

DOC 7 9’886 10

NH4-N / NH3-N (Ammonium) 2 3’691 2

NO2-N (Nitrit) 0.41 579 0.30

NO3-N (Nitrat) 25.4 35’837

Ptot (Phosphor gesamt) 0.6 675 0.8

Zahlen gemäss 
Jahresbericht, 
Mittelw ert Analysen 
Quartalsproben 2021

Zahlen gemäss Jahresbericht, 
Jahressummen 2021 (sofern 
vorhanden, sonst Berechnung 
aus Konzentration und m3/a)

2021

Frachten 

Tabelle 15: 
Frachten im Ablauf, 

Anforderungen 
GSchV 

Gewässerqualität 

Fischerei 

Gewässerraum 
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Die bestehende ARA liegt in einem Bereich mit teils erheblicher Gefährdung, wie 
die Gefahrenkarte zeigt: 

 

Entsprechend wurde eine Hochwasserschutzwand entlang der Arealgrenze erstellt, 
die vom Hebewerk bis zur Brügglistrasse reicht, wodurch die Situation entschärft 
wurde. 

4.5.3 Bauphase 

Details zur Baustellenentwässerung sind im Kapitel 4.6.3 enthalten.  

Anderweitig werden die Oberflächengewässer in der Bauphase nicht tangiert. 

4.5.4 Projektzustand 

Gewässerqualität 

Neu erfolgt die Ableitung direkt in die Aare, welche günstige Einleitbedingungen als 
Vorfluter aufweist. Der Binnenkanal profitiert davon, dass kein gereinigtes Abwas-
ser mehr zugeführt wird. 

Abbildung 20: 
Gewässerraumkarte 

(Geoportal AGIS, 
2023) 

Hochwasserschutz 

Abbildung 21: 
Gefahrenkarte Hoch-

wasser (Geoportal 
AGIS, 2023) 

Verbesserung der Ge-
samtsituation 
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Durch den Zusammenschluss werden die Einleitungen der angeschlossenen ARAs 
Leuggern und Kleindöttingen an der linken Aareufer-Seite aufgehoben; dafür wer-
den diese gemeinsam mit Klingnau bei einer neu zu erstellenden Einleitstelle von 
rechts in den Hauptstrang der Aare geleitet. Die Frachteinleitung von geklärtem Ab-
wasser in die Aare bleibt somit etwa gleich zu bisher, erfolgt aber an einem neuen 
Ort. Folgende Punkte sprechen für eine Verbesserung der gewässerökologischen 
Gesamt-Situation: 

 Der Binnenkanal wird entlastet. 

 Die eher problematische Einleitsituation von der linken Uferseite der Aare, die 
gekennzeichnet ist durch deutlich geringere Durchflussraten und ein empfindli-
cheres Ökosystem, wird aufgehoben; insbesondere die Aufhebung der Einleit-
stelle Kleindöttingen stellt eine Entlastung für den Stausee am linken Ufer dar. 

 Mit der Einleitung aller Abwässer von der rechten Seite gelangt das gereinigte 
Abwasser direkt in den Hauptstrang der Aare. Die ganzjährige Wasserführung 
mit ausreichend grossen Wassermengen und grosser Durchmischung macht 
die Aare hier zu einem idealen Vorfluter. 

 Mit der Kapazitätssteigerung und optimierten Verfahren sowie dem neuesten 
Stand der Technik kann eine höhere Reinigungsleistung prognostiziert wer-
den. 

Wir gehen davon aus, dass keine weitere gewässerökologische Beurteilung vorge-
nommen werden muss.  

Folgende Tabelle zeigt die vorläufige Prognose für Konzentrationen und Frachten. 
Dabei erfolgte die Hochrechnung nicht proportional zu den erhöhten Einwohner-
werten, sondern anhand der prognostizierten Abwassermenge und einem Zielwert 
pro Parameter (siehe Feld "Bemerkungen"). Angestrebt wird insbesondere eine 
Verbesserung bei den Stickstofffrachten: 

Tabelle 16: Prognosen Ziel-Konzentrationen und Frachten 

 

Mit der Hauptuntersuchung werden die Frachten überarbeitet und die Zielwerte an 
das Bauprojekt angepasst. 

Neu gilt die Anforderung der Einleitbedingungen für ARAs über 10'000 EW; da die-
ser Wert bisher nur knapp unterschritten war, wurden die Anforderungen bereits 

Bemerkung

angeschlossene Einwohner 18’500 Prognose gemäss Zusammenschlussstudie

Abwasser 150%

Rohabwasser [m3/d] 1’412’302 2’125’248 Zunahme Mittelw ert 2019-2021 proportional zu EW

Frachten im Ablauf mg/l
Anforderungen 
GSchV, Anh 3 

(mg/l)
mg/l kg/a

Zielwert 
max. 
(mg/l)

GUS 4 15 5 10’626 5

CSB 25 45 20 42’505 25

DOC 7 10 10 21’252 10

NH4-N / NH3-N (Ammonium) 2 2 1 2’125 1

NO2-N (Nitrit) 0.41 0.30 0.30 638 0.3

NO3-N (Nitrat) 25.4 20 42’505 25 Ziel: 70% Elemination

Ptot (Phosphor gesamt) 0.6 0.8 0.5 1’063 0.5

Zahlen gemäss 
Jahresbericht, 
Mittelw ert Analysen 
Quartalsproben 2021

Annahme: teils 
besser als 
Zielw ert

Berechnung aus 
prognostizierter 
Konzentration 
und m3/a

grün: unter 
Anforderu
ng GSchV

20402021

Prognose Frachten 
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bisher angewendet; es gibt hier demnach keine Veränderungen. Auch Kontrollen 
des Abwassers werden in gleicher Art und Weise weitergeführt. 

Gewässerraum 

Die Erweiterung grenzt an den Binnenkanal und somit an den Gewässerraum. Die-
ser wird aber nicht direkt tangiert. 

Hochwasserschutz 

Die Gefahrenkarte zeigt für die Erweiterungsflächen nur geringe Gefahr und restli-
che Gefahr. 

Auch mit der Bebauung durch die Anlagen (Beckenanlagen) werden keine gravie-
renden Änderungen (z.B. durch Absenkung der Terrains o.ä.) des Oberflächenab-
flusses oder der Fliesstiefen erwartet. 

Das Hochwasser Sommer 2021 zeigte, dass die Lage der ARA nur grenzwertig gut 
vor Überschwemmungen gesichert ist. Das neue Hebewerk dürfte zwar eine Ver-
besserung bringen, dennoch sind weitere Massnahmen zu prüfen. Konkrete Mass-
nahmen zum Hochwasserschutz sind gemeinsam mit der Bauprojektierung zu ent-
wickeln und sind Bestandteil des Baugesuchs. 

4.5.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Betriebsphase sind folgende Punkte zu vertiefen: 

 Überarbeitung Frachtprognose 

 Prüfung und Umsetzung Hochwasserschutz 

 

Durch die betriebliche Tätigkeit wird das Oberflächengewässer nur hinsichtlich der 
Ableitung des gereinigten Abwassers und dem Thema Hochwasser tangiert. Da 
künftig die Ableitung nicht mehr in den Binnenkanal, sondern in die Aare erfolgt, 
ergibt sich eine Verbesserung gegenüber bisher. 

 

4.6 ENTWÄSSERUNG 

4.6.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG) 
[10] 

 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) [12] 

 SIA-Empfehlung Nr. 431: Entwässerung auf Baustellen [14] 

4.6.2 Ausgangszustand 

Häusliches Abwasser, das auf dem Areal der ARA anfällt, wird direkt der ARA zu-
geführt. Meteorwasser wird, soweit möglich, über die Schulter abgeleitet, Um-
schlagplätze und Betriebsflächen sind aber gemäss den gängigen Vorgaben gesi-
chert und leiten in die ARA ab. Flachdächer sind begrünt, was eine Retention des 
Dachwassers bedingt; das Dachwasser selbst wird in den Zulauf der ARA geleitet.  

Teils Trennsystem 
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Gemäss GEP-Massnahmenplan befindet sich die ARA in der Zone öffentlicher 
Bauten und Anlagen, die Regenbecken sind im GEP als Rückhaltebecken ver-
zeichnet: 

 

Details zur Ableitung des gereinigten Abwassers finden sich im Kapitel 4.5 zum 
Oberflächengewässer. 

 

4.6.3 Bauphase 

Baustellenabwässer haben grundsätzlich den Anforderungen der Gewässerschutz-
verordnung, Anhang 3.3 Ziffer 23 zu entsprechen und müssen voraussichtlich vor-
behandelt werden, damit folgende Anforderungen eingehalten werden: 

Parameter Einleitung in 
Gewässer 

Einleitung in 
Kanalisation 

pH 6.5 bis 9.0 6.5 bis 9.0 

Durchsichtigkeit 30 cm keine 

Gesamt ungelöste Stoffe 20 mg/l keine 

Gesamtkohlenwasserstoffe 10 mg/l 20 mg/l 

 
In der Bauphase wird wie üblich bei derartigen Vorhaben Baustellenabwasser an-
fallen. Hauptsächlich wird dies Baugruben- und Betonabwasser sein, das erhöhte 
pH-Werte und Feststoffgehalte aufweist. 

Die Behandlung des Baustellenabwassers richtet sich nach der SIA-Empfehlung 
Nr. 431, "Entwässerung von Baustellen" [14]. 

GEP-Konformität 

Abbildung 22: 
GEP-Massnahmen-

plan (Geoportal AGIS) 

Gereinigtes Abwasser 

Tabelle 17: 
Anforderungen an 

Baustellenabwasser 
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Während grösserer Betonierarbeiten sind pH-Beeinflussungen des Pumpwassers 
nicht auszuschliessen, weshalb eine kontinuierliche pH-Kontrolle und die Möglich-
keit der temporären Einleitung des Pumpwassers in die Kanalisation vorgesehen 
sind. Zudem ist die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten gemäss den ent-
sprechenden Richtlinien unter Berücksichtigung des Grundwasservorkommens zu 
gestalten. 

4.6.4 Projektzustand 

Details zum Entwässerungskonzept werden mit dem Bauprojekt in der Hauptunter-
suchung erarbeitet. Es gelten insbesondere folgende Vorgaben: 

Gemäss der Wegleitung Gewässerschutz ist für Meteorwasser bei der Entwässe-
rung von Verkehrswegen in 1. Priorität die Versickerung, in 2. Priorität die Einlei-
tung in oberirdische Gewässer und in 3. Priorität die Einleitung in die öffentliche Ka-
nalisation anzustreben. 

Vor Ort sind gemäss Versickerungskarte Geoportal die Versickerungsmöglichkeiten 
als "gut" angegeben, wenn auch teils eingeschränkt. 

Generell sind im Gewässerschutzbereich Au innerhalb der Bebauungsfelder fol-
gende Versickerungsarten zugelassen: 

 Versickerung über eine bewachsene Bodenschicht 

 Versickerung über eine Versickerungsmulde (Mulde mit künstlich aufgebauter 
Bodenschicht an definierter Stelle) 

Die Terrainoberflächen werden wo immer möglich durchlässig gestaltet. Es sind 
zwei separate Systeme für die Dachentwässerung und die Entwässerung der be-
festigten Terrainoberflächen vorgesehen: 

 Unverschmutztes Meteorwasser wird, wie gemäss Wegleitung in erster Priori-
tät anzustreben, wo immer möglich über eine Oberbodenpassage (Humus) 
versickert. 

 Das Meteorwasser der befestigten Belagsflächen wird gefasst und in die ARA 
eingeleitet. Insbesondere im Bereich des Wendeplatzes und der Anlieferung 
ist gelegentlich mit Verschmutzungen zu rechnen, weshalb ohnehin eine Ein-
leitung des Schmutzabwassers in die ARA vorgeschrieben ist. 

Details zur Ableitung des gereinigten Abwassers finden sich im Kapitel 4.5 zum 
Oberflächengewässer. 

4.6.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen der SIA-Empfehlung 431 (Baustel-
lenentwässerung) 

Für die Betriebsphase sind folgende Punkte vorgesehen: 

 Entwässerungsplan und -konzept Areal 

Mit der Erstellung eines Entwässerungsplans sowie der Baustellenentwässerung 
nach SIA 431 kann man davon ausgehen, dass die Arealentwässerung gesetzes-
konform erfolgt. 

Entwässerungskonzept 

Ableitung gereinigtes 
Abwasser 
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4.7 ALTLASTEN 

4.7.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (AltlV) [16] 

4.7.2 Ausgangszustand 

Es ist kein Eintrag in den Kataster der belasteten Standorte auf dem Projektareal der 
ARA vorhanden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Baches befindet sich ein 
Ablagerungsstandort (gelb), die letzten Abklärungen 2016 ergaben die Beurteilung 
"belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten".  

 

4.7.3 Bauphase 

Durch die Erweiterung wird der nebenan liegende KbS-Standort nicht tangiert. We-
gen der topographischen Trennung durch den Binnenkanal ist auch kaum damit zu 
rechnen, dass Verunreinigungen davon auf dem ARA-Areal inkl. Erweiterung anzu-
treffen sind. Dennoch können in künstlichen Auffüllungen im Baubereich Fremd-
stoffe enthalten sein. 

Sollten wider Erwarten Verschmutzungen im Untergrund festgestellt werden, muss 
der Aushub entsprechend gesetzeskonform entsorgt werden.  

Details zu den zu erwartenden Mengen und Entsorgungswegen werden im Entsor-
gungskonzept mit der Hauptuntersuchung erarbeitet. 

4.7.4 Projektzustand 

Im Projektzustand spielt das Thema Altlasten keine Rolle. 

4.7.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Erarbeitung Entsorgungskonzept 

 

Das Thema Altlasten wird voraussichtlich mit dem Bauprojekt nicht tangiert.  

Abbildung 23: 
Kataster der belaste-
ten Standorte (KbS, 

Geoportal AGIS, 2022) 
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4.8 ABFÄLLE 

4.8.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vom 4. De-
zember 2015 (VVEA) [17] 

 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 (VeVA) [18] 

 BAFU: Richtlinie für die Verwertung von mineralischen Bauabfällen [20] 

 BAFU: Richtlinie über die Verwertung von Aushub und Ausbruchmaterial [20] 

4.8.2 Ausgangszustand 

Im Ausgangszustand fallen folgende Abfälle an, welche gemäss der gültigen Ge-
setzgebung entsorgt werden (siehe Mengengerüst in Kapitel 2.2, Tabelle 1): 

 Sandfanggut: 8.6 t/a 
Der Sand aus den Sandfängen wird im Sandwäscher auf der ARA gewaschen 
und einer Wiederverwertung zugeführt. 

 Rechengut: 1333 m3/a 
Das Rechengut wird gepresst und in der Kehrichtverbrennungsanlage ver-
brannt.  

 Klärschlamm: 175 t TS/a 
Der Klärschlamm ist mengenmässig die grösste Abfallfraktion. Er wird auf der 
Anlage mittels mobiler Entwässerungsanlage eingedickt und entwässert, bevor 
er zur Entsorgung abtransportiert wird. Aktuell wird der Klärschlamm bei der 
erzo in Oftringen abgegeben. 

 Betriebsabfälle (Mengen siehe Tabelle 1) 
Chemikalien, Abfall, Lösungsmittel, Altöl und andere wassergefährdende 
Stoffe werden separat gesammelt und vorschriftsgemäss entsorgt. 

 

4.8.3 Bauphase 

Während der Bauphase werden voraussichtlich folgende Abfallfraktionen anfallen: 
Boden, Aushub, Betonabbruch, Ausbauasphalt, Stahlschrott (technische Einrich-
tungen), sowie diverse Bauabfälle. 

Details zu den Mengen werden erst mit dem Bauprojekt bekannt werden. In der 
Hauptuntersuchung werden die Mengen in folgende Tabelle eingetragen: 

Fraktionen Mengen 

Boden  

Aushub  

Betonabbruch  

Ausbauasphalt  

Stahlschrott (techn. Einrichtungen)  

Weitere Bauabfälle  

 

Tabelle 18: Mengen 
an Bauabfällen 



ARA Klingnauer Stausee: Umweltverträglichkeitsbericht Voruntersuchung 

© HOLINGER AG • D4403_BE1_UVB_Klingnauer Stausee.docx  44 

Sofern ein Rückbau von Gebäuden nötig ist, werden die Gebäudeschadstoffe, wo 
nötig, vorgängig untersucht. 

4.8.4 Projektzustand 

Details zu den Veränderungen der Mengen werden erst im Bauprojekt bekannt 
werden. Erste abschätzende Prognosen sind im Mengengerüst in Kapitel 2.2, Ta-
belle 1, enthalten. Mit der Hauptuntersuchung wird das Mengengerüst entspre-
chend überarbeitet. 

Die Entsorgungswege bleiben voraussichtlich gleich wie heute. 

4.8.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Mengengerüst Bauphase 

 Erstellung Entsorgungskonzept 

Für die Betriebsphase sind folgende Punkte vorgesehen: 

 Überarbeitung Stoffbilanz - Prognose 

 

Das Vorhaben ist nach Vorliegen des Entsorgungskonzepts aus abfallrechtlicher 
Sicht als umweltverträglich einzustufen. Es sind keine relevanten Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. 

 

4.9 BODEN UND LANDWIRTSCHAFT 

4.9.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. 
Oktober 1983 (Stand am 1. Januar 2018) [1] 

 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 (Stand am 
12. April 2016) [19] 

 Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallver-
ordnung, VVEA) vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2018) [17] 

 Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaus-
hub), BAFU, 2001 [22] 

 Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Schriftenreihe der FAL 
24, Zürich, 1997 [23] 

 Klassifikation der Böden der Schweiz, BGS und FAL 24, 2002 [25] 

 Merkblatt „Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept“ Cercle Sol NWCH, 
2016 [26] 

 Merkblatt „Anforderungen an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubeglei-
tung (BBB), Cercle Sol NWCH, 2016 [27] 
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4.9.2 Ausgangszustand 

Boden 

Das Nationale Bodenbeobachtungsnetz NABO hat in Leuggern, Etzwil den Mess-
punkt Nr. 28; dieser Ackerstandort ist ähnlich dem vorliegenden Standort und wird 
beschrieben als heterogener, von Stauwasser geprägter Moränenboden, der pseu-
dogleyige bis stark pseudogleyige Merkmale aufweist. Im Kantonalen Messnetz be-
finden sich nahe Klingnau nur Waldstandorte, welche für die vorliegende Standort-
Charakterisierung nicht relevant sind. 

Gemäss Bodenkarte Zurzach gilt der Boden vor Ort als normal durchlässig und 
mässig tiefgründig. Der Bodentyp F entspricht einem Fluvisol. 

 

Der Standort der ARA inkl. Projektgebiet liegt nicht innerhalb eines Prüfperimeters 
für Bodenaushub gemäss Geoportal AGIS. 

Der heutige Betrieb der ARA hat keine Auswirkungen auf den Boden; es hat auf 
dem heutigen Areal nur wenig randliche Bereiche, in denen Boden nach VBBo 
überhaupt vorkommt, dies insbesondere an der Böschung zum Binnenkanal sowie 
in den Randbereichen neben der Ziblistrasse und dem Brüggliweg.  

Die Erweiterung hingegen ist in einem angrenzenden Bereich geplant, welcher 
heute landwirtschaftlich genutzt wird; Boden nach VBBo ist hier vorhanden. Die Er-
weiterungsfläche (Parzellengrösse) beträgt gesamt 3'738 m2, wobei rund 2000 m2 
davon bereits als Bauzone eingezont sind. 

 

Landwirtschaft 

Gemäss Kulturlandplan befindet sich angrenzend an die ARA im Projektgebiet im 
Bereich der grünen Parzellen gemäss Abbildung 2 (auf Seite 4) Landwirtschaftsflä-
che mit Fruchtfolgeflächen der Güteklasse 1: 

 

 

NABO 

Bodenkarte 

Abbildung 24: 
Bodenkarte (Geopor-

tal AGIS) 

Belastungen 

Boden nach VBBo 
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Es handelt sich um Fruchtfolgefläche (FFF) nach kantonalem Richtplan L3.1. 

Auch der angrenzende Bereich innerhalb der Bauzone, der heute noch ungenutzt 
ist (rote Parzellen gemäss Abbildung 2, in obiger Abbildung im grauen Siedlungs-
bereich) werden heute landwirtschaftlich genutzt.  

4.9.3 Bauphase 

Boden 

Im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem Boden sind die Anlagen räumlich 
so kompakt wie möglich anzuordnen. Mit der Machbarkeitsstudie [38] wurde ge-
zeigt, dass der technisch notwendige Ausbau zu einer grossen zentralen Anlage 
nicht innerhalb der Reserveflächen im Siedlungsgebiet realisierbar ist. Entspre-
chend ist es notwendig, den unbebauten Bereich angrenzend an die ARA mit ein-
zubeziehen. 

Aufgrund der Umzonung ist es notwendig, mit dem Bauprojekt ein Bodenschutz-
konzept zur erarbeiten, welches die korrekte Handhabung des Bodens sicherstellt. 
Dazu sind vorgängig Bodenaufnahmen notwendig, dies auch für eine korrekte Auf-
nahme der FFF. Auch soll dabei entschieden werden, ob es sinnvoll ist, eine bo-
denkundliche Baubegleitung (BBB) beizuziehen; falls dies nötig ist, muss mit der 
Hauptuntersuchung ein Pflichtenheft für die BBB erstellt werden. 

 

Landwirtschaft 

Gemäss kantonalem Planungsgrundsatz ist bei raumwirksamen Tätigkeiten die 
Verminderung des Landwirtschaftsgebiets, insbesondere der Fruchtfolgeflächen, 
gering zu halten. Bei der Interessenabwägung ist zu prüfen, ob der Flächenbedarf 
der raumwirksamen Tätigkeit:  

 höher gestellten Interessen dient, 

 durch Umzonungen kompensiert werden kann,  

 auf landwirtschaftlich weniger gut geeigneten Flächen erfüllt werden kann 

Dieser Sachverhalt wurde im Raumplanungsbericht [40] erläutert. Demnach gilt: 

Abbildung 25: 
Kulturlandplan (Geo-

portal AGIS) 

Kantonale Vorgaben 

Raumplanungsbericht 
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 Die höher gestellten Interessen bezüglich der Zusammenlegung der ARA ge-
mäss kantonalem Abwasserreinigungskonzept ist gegeben. 

 Eine Kompensation wird mit dem Raumplanungsbericht [40] geprüft (Flächen-
abtausch, Prüfung weiterer geeigneter Flächen in der Standortgemeinde oder 
in den Anschlussgemeinden). 

Die Ergebnisse des Raumplanungsberichts hinsichtlich möglicher Kompensation 
werden in der Hauptuntersuchung beschrieben. 

 

4.9.4 Projektzustand 

In der Betriebsphase spielen Boden und Landwirtschaft eine untergeordnete Rolle, 
weshalb sich weitere Betrachtungen dazu erübrigen. 

 

4.9.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Bodenaufnahmen, Bodenschutzkonzept, evtl. Pflichtenheft BBB 

 Darlegung Vorgehen hinsichtlich Kompensationsprojekt FFF 

 

4.10 WALD UND JAGD 

4.10.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Waldgesetz [36] 

 Waldverordnung [34] 

4.10.2 Ausgangszustand 

Angrenzend an die ARA, auf der gegenüberliegenden Seite des Binnenkanals, be-
steht Wald. Die ARA selbst tangiert den Wald nicht. 

 

Abbildung 26: 
Jagdreviere und Zu-
ständigkeiten (Geo-

portal AGIS) 
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Allerdings reicht das Jagdrevier 301 Klingnauer Stausee bis auf das ARA-Gelände. 
Ein Wildtierkorridor ist nicht eingetragen und aufgrund der räumlichen Verhältnisse 
nicht wahrscheinlich. 

4.10.3 Bauphase 

Für Bauten gilt: Bauten am Waldrand müssen grundsätzlich die in § 48 des Bauge-
setzes des Kantons Aargau festgehaltenen Abstände einhalten. Diese betragen für 
Gebäude, gebäudeähnliche Bauten und dergleichen mindestens 18 Meter, für 
Kleinbauten mindestens 8 Meter.  

In begründeten Ausnahmefällen können Waldabstandsunterschreitungen bewilligt 
werden. Baubewilligungspflichtige Massnahmen, die nicht unter § 48 des Bauge-
setzes fallen, werden nach Art. 17 des Eidgenössischen Waldgesetzes beurteilt 
(z.B. Stützmauern).  

Der Abstand ab Grundstücksgrenze zur Waldgrenze beträgt zwischen 19 und 
20 m. Somit kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Projekt sämtliche 
Bauten die gesetzlichen Vorgaben einhalten. 

Im Falle von Bauten, welche den Waldabstand nicht einhalten, ist eine Bewilligung 
für Unterschreitung des Waldabstandes einzuholen. Dieser ist ein Plan und eine 
Beschreibung der Unterschreitung des Waldabstandes unter Angabe der Gründe 
beizulegen. 

4.10.4 Projektzustand 

Im Projektzustand hat der ARA-Betrieb keinen Einfluss auf Wald und Jagd. 

4.10.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Kontrolle Einhaltung Waldabstände 

Ein Einfluss auf Wald und Jagd ist nicht zu erwarten. 

4.11 NATUR UND LANDSCHAFT 

4.11.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) [28] 

 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) [29] 

 Vollzugshilfe Lichtverschmutzung [32] 

4.11.2 Ausgangszustand 

Der Projektperimeter der bestehenden Anlage liegt in der Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen. Der Ausbauperimeter hingegen befindet sich im Kulturland, wel-
ches ackerbaulich genutzt wird. Hecken sind in diesem Bereich nicht vorhanden. 

Angrenzend befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Binnenkanals 
Schutzgebiete, wie im Kapitel 1.3.3 dargestellt; insbesondere der Auenschutzpark 
hat eine grosse Bedeutung für Amphibien.  

Flora, Fauna,  
Lebensräume 
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Auch zu erwähnen ist ein angrenzender Fledermaus-Unterstand unter der Kantons-
strasse, welcher in der Wildtierkorridor-Karte im Geoportal verzeichnet ist: 

 

Auf dem ARA-Areal selbst gibt es nur wenige Grünflächen in Randbereichen. 

Das angrenzende BLN-Gebiet sowie die kantonale Landschaftsschutzzone (vgl. 
Kapitel 1.3.3) haben einen hohen Wert für die Landschaft.  

Der Projektperimeter liegt nicht in einem Gebiet, in dem der Ortsbild- und Denkmal-
schutz relevant ist. Das Gebiet dient auch nicht im besonderen Masse der Naher-
holung (keine Wanderwege verzeichnet). 

Die Beleuchtung des Geländes wird weitgehend über Zeitschaltuhren gesteuert. Die 
Aussenbeleuchtung ist nachts nur bei Störungen an, die Betriebsdauer liegt daher 
bei etwa 10 Stunden pro Jahr und ist sehr gering.  

Der heutige ARA-Betrieb hat auf die Schutzgebiete keine Auswirkungen; sie wer-
den weder direkt noch indirekt (z.B. durch störende Strahler) tangiert. Es liegt auch 
kein Wildtierkorridor in diesem Bereich vor. 

 

4.11.3 Bauphase 

Natur und Landschaft  

Mit dem Ausbau wird der Grenzbereich zu den Schutzgebieten vergrössert. Eine 
Standortevaluation sowie der Nachweis der Standortgebundenheit liegen bereits 
vor (enthalten im Grundlagenbericht Raumplanung [40] und Machbarkeitsstudie 
[38]). 

Da die Schutzgebiete nicht direkt tangiert werden, können allfällige Beeinträchti-
gungen nur durch indirekte Einwirkung entstehen; diese gilt es zu vermeiden.  

Dank der räumlichen / topographischen Trennung durch den Binnenkanal sind Aus-
wirkungen auf den angrenzenden Auenwald sehr unwahrscheinlich. Die grössten 
Störfaktoren können durch Lärm und Licht entstehen.  

Hinsichtlich Lärmeinwirkung gilt das Vorsorgeprinzip; lärmige Arbeiten werden so 
gering wie möglich gehalten, auf Nachtarbeiten wird verzichtet (vgl. Kapitel 4.2.3).  

Abbildung 27: 
Fledermaus-Unter-

stand gemäss Wild-
tierkorridor-Karte 
(Geoportal AGIS) 

Landschaft 

Ortsbild 

Licht 

Beurteilung 

Schutzgebiete 
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Bezüglich Beleuchtung wird eine Bestrahlung der Schutzgebiete vermieden (vgl. 
folgendes Unterkapitel). 

Entsprechend kann man davon ausgehen, dass es zu keiner Beeinträchtigung von 
Flora, Fauna und Lebensräumen kommt. 

Auf dem Projektareal gibt es nur wenig randliche Bereiche für Grünräume. Den-
noch sind diese optimal zu gestalten. Dazu gehört: 

 Bepflanzung mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen (vgl. Art. 18 Abs. 
1ter NHG und Art. 14 Abs. 2 Bst. a NHV) 

 Bestockungsfreie Flächen: Verwendung von einheimischen Saatmischungen 
bzw. Pflanzenarten (vgl. VSS (2011), «Grünräume; Begrünung, Saatgut, Min-
destanforderungen und Ausführungsmethoden», Norm SN 640 671c; VSS 
(2008), «Bepflanzung, Ausführung; Bäume und Sträucher, Artenwahl, Pflan-
zenbeschaffung und Pflanzung, Norm SN 640 675b) 

 Neophytenbekämpfung: Kontrolle von Aufkommen von Neophyten 

 Prüfung der Installation von Fledermaus-Nistkästen 

Die Erarbeitung der Ausgestaltung der Grünräume wird im Rahmen des Baupro-
jekts durchgeführt und entsprechend in der Hauptuntersuchung beurteilt. 

Beleuchtung 

Generell wird während der Bauphase auf Arbeiten im Nachtzeitraum weitgehend 
verzichtet. Während der Dämmerstunden morgens und abends kann es aber aus 
Gründen der Arbeitssicherheit nötig sein, die Baustelle zu beleuchten (vgl. Verord-
nung über Unfallverhütung (VUV, SR 832.30) und Norm SN EN 12464-2 «Beleuch-
tung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien). Auf eine schonende Aus-
leuchtung der Baustelle wird geachtet. Strahler werden nach unten gerichtet plat-
ziert, ihre Ausrichtung schont, soweit möglich, das Umland vor Lichtimmissionen. 

4.11.4 Projektzustand 

Auch im Projektzustand gilt: die Schutzgebiete werden nicht tangiert. Indirekte Be-
einträchtigungen durch Lärm werden vermieden (vgl. Kapitel 4.2, es gilt zudem das 
Vorsorgeprinzip, wonach Lärmemissionen weitmöglichst minimiert werden).  

Die BAFU-Publikation «Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen« zeigt 
Möglichkeiten auf, die negative Wirkung von Lichtemissionen zu entschärfen und 
Energie zu sparen, ohne das Sicherheitsgefühl zu beeinträchtigen. 

Der 7-Punkte-Plan daraus hilft bei der Planung, entsprechende Massnahmen wer-
den für das Bauprojekt abgeleitet. 

 

Grünräume 

Natur und Landschaft 

Licht 

Abbildung 28: 
7-Punkte-Plan BAFU 
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Entsprechend dem 7-Punkte-Plan des BAFU sollen folgende Massnahmen ins Pro-
jekt integriert werden: 

 Notwendigkeit: Kunstlicht im Aussenbereich ist aus Gründen der Arbeitssicher-
heit auf dem ARA-Gelände unverzichtbar. Auf Beleuchtungen ausserhalb der 
Arbeitsbereiche wird verzichtet. 

 Zeit: Die Aussenbeleuchtung rund um das Betriebsgebäude wird während der 
Nachtzeiten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ausgeschaltet. Ein General-AUS-
Schalter wäre dabei hilfreich. Sämtliche Aussenlampen, die nicht der Grund-
beleuchtung dienen, werden nur bei Bedarf eingeschaltet. 

 Spektrum: Die Beleuchtungen sind mit energiesparsamer LED-Technologie 
vorgesehen. Warmweisse LEDs haben die geringste Lockwirkung auf Insek-
ten. Alte Strahler und Neonröhren sollten ebenfalls durch LED ersetzt werden. 

 Platzierung: Es wird auf eine Optimierung der Lichtpunkthöhe geachtet. 

 Ausrichtung: Alle Aussenleuchten der ARA werden nach unten gerichtet. 

 Abschirmung: Leuchtkörper werden so abgeschirmt, dass das Licht nur dorthin 
gelangt, wo es dem Beleuchtungszweck dient. Es werden nur Leuchten zum 
Einsatz kommen, die eine Abdichtung gegen das Eindringen von Insekten und 
Spinnen aufweisen  

Mit der Umsetzung des 7-Punkte-Plans ist garantiert, dass die Einflüsse auf die an-
grenzenden Schutzgebiete möglichst gering gehalten werden. 

 

4.11.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Schonende Beleuchtung während Bauphase 

Für die Projektphase gilt: 

 Optimale Gestaltung / Planung von Grünräumen 

 Erstellung eines Beleuchtungskonzepts nach 7-Punkte-Plan des BAFU 

 

Bzgl. Licht wird der 7-Punkte-Plan des BAFU mit der Planung umgesetzt. Grünräume 
werden zwar auch künftig nur in geringer Menge vorhanden sein, aber diese werden 
so gestaltet, dass sie einen positiven Wert für Natur und Landschaft darstellen. 

 

4.12 GENERELLE STÖRFALLVORSORGE 

4.12.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV) [35] 

4.12.2 Ausgangszustand 

Auf dem Betriebsgelände der ARA werden folgende Maximalmengen umweltge-
fährdender Stoffe gelagert: 

Lagerung 
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Stoff Gelagerte Menge 
(max.) 

Mengen-
schwelle StFV 

Umschlag 

Eisen-III-chlorid 
(FeCl) 

19'000 kg 200'000 kg 4x pro Jahr 

Aluminiumchlorid 
(AlCl) 
als Flockungshilfsmit-
tel (FHM) 

6'500 kg 20'000 kg 5x pro Jahr 

Salzsäure (und an-
dere Säuren/Basen) 

700 kg (ca. 600 L) 20'000 kg 1-2x pro Jahr 

 

Sämtliche Betriebsmittel werden in Polyestertanks im Untergeschoss des Werkge-
bäudes gelagert. Die Tanks befinden sich in Auffangwannen und sind mit Gas-
sensoren ausgestattet. Als Brandschutz sind Handfeuerlöscher vorhanden. 

Aktuell unterliegt die ARA damit nicht der StFV.  

Da früher die Mengenschwelle für Eisenchlorid tiefer lag, gibt es eine Zusammen-
stellung als Kurzbericht nach StFV (Formulare der AVS Chemiesicherheit); diese 
sind im Anhang 3 enthalten. Die Angaben darin sind mit obiger Tabelle abgegli-
chen. 

Demnach sind aktuell folgende Sicherheits-Massnahmen getroffen: 

 Flüssigkeitsdichte Beläge bei Umschlag und Lagerung (Auffangwannen) 

 Überprüfung Zustand / Dichtigkeit Liegenschaftsentwässerung: Jahr 2000 

 Automatische Abwasserüberwachung 

 Werkschutz: Umzäunung, Zutrittskontrolle, Tele-Alarm ausserhalb Arbeitszeit 

 Alarmierungsplan im Betrieb, Sicherheitsverantwortung definiert, regelmässige 
Personalschulungen 

 Feuerwehr / Chemiewehr besitzen aktuelle Einsatzpläne, regelmässige Übun-
gen vor Ort 

 Brandabschnittsbildung, Handfeuerlöscher vor Ort 

Da es sich um eine eher kleine ARA handelt und die üblichen Sicherheitsmassnah-
men umgesetzt sind, sind die von der ARA ausgehenden Störfallrisiken generell 
klein. 

 

4.12.3 Bauphase 

Während der Bauphase werden zum Betrieb von Baumaschinen insbesondere 
Schmier- und Treibstoffe auf die Baustelle gebracht und umgeschlagen. Dabei dür-
fen nur dafür zugelassene Tankanlagen verwendet werden. Bei der Lagerung und 
Handhabung ist sicherzustellen, dass die Gefahrstoffe nicht in Gewässer, ins Erd-
reich oder in die Kanalisation gelangen. 

Tabelle 19: 
Lagermengen störfall-

relevanter Stoffe 

Beurteilung nach StFV 

Massnahmen 
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4.12.4 Projektzustand 

Die von der ARA ausgehenden Störfallrisiken sind auch künftig allgemein klein, 
durch die geplante Erweiterung kommt es voraussichtlich auch weiterhin zu keiner 
Überschreitung einer Mengenschwelle nach StFV. Details zu den künftigen Men-
gen werden erst im Bauprojekt bekannt und daher mit der Hauptuntersuchung auf-
geführt. 

Die bestehenden Alarmierungspläne müssen auf die vergrösserte ARA angepasst 
werden, der Feuerwehr müssen neue Einsatzpläne zur Verfügung gestellt werden. 

 

4.12.5 Beurteilung und Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 

Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung: 

Für die Bauphase gilt: 

 Korrekte Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen 

Für die künftige Betriebsphase sind folgende Punkte anzusehen: 

 Überprüfung Mengenschwellen 

 Darstellung Veränderungen Lagerung und Umschlag 

 Anpassung Alarmierungsplan / Einsatzplan für Feuerwehr 

 

4.13 ÜBRIGE UMWELTBEREICHE 

4.13.1 Umweltgefährdende Organismen 

Am Standort werden keine umweltgefährdenden Organismen eingesetzt, dieser 
Bereich ist damit unrelevant. 

Neophyten befinden sich nicht vor Ort.  

4.13.2 Kulturdenkmäler und archäologische Stätten 

Der Projektperimeter liegt nicht in einem Gebiet, in dem archäologische Stätten 
oder Kulturdenkmäler vorkommen.  
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5 PFLICHTENHEFT HAUPTUNTERSUCHUNG 

Das folgende Pflichtenheft dient als Grundlage für die Hauptuntersuchung. 
Tabelle 20: Pflichtenheft Hauptuntersuchung 

Umweltbereich Aufgaben 

Projekt Detaillierte Beschreibung des Bauprojektes inkl. Bauphase und Erschliessung 

Alle Bereiche Betrachtungen zur neuen Abwasser-Ableitung (Bauwerk, Leitungsführung) 

Luft / Geruch  Entsorgungskonzept (vgl. Abfälle) 
 Berechnungen zu den spezifischen Transportemissionen, Einhaltung der 
vorgegebenen Zielwerte aufzeigen.  

 Berechnung der Emissionen der Baumaschinen.  

 Aufzeigen von konkreten Massnahmen während Bauphase. 

 Schadstoffausstoss-Berechnungen BHKW für Projektzustand. 

 Update Berechnungen zu Verkehrsemissionen (aktualisierte Verkehrszahlen). 

 Prüfung, ob Einsatz eines Biofilters sinnvoll ist. 

Lärm  Berechnungen zu den Bautransporten 

 Baulärmkonzept 

 Klärung, ob es zu Erschütterungen kommen kann / Rissaufnahmen nötig sind 

 Lärmmodellierung Projektzustand 

NIS  Klärung Bedarf Trafostation, Kontrolle Einhaltung NISV 

Grundwasser  Nachweis der Durchflusskapazität bei Bauten im Grundwasser 

 Erstellung Überwachungskonzept Grundwasser 

 Einhaltung Merkblatt "Bauten und Anlagen im Grundwasser" (Juli 2022) 

Oberflächenge-
wässer 

 Überarbeitung Frachtprognose künftiger Betriebszustand 

 Prüfung und Umsetzung Hochwasserschutz 

Entwässerung  Einhaltung Bestimmungen der SIA-Empfehlung 431 (Baustellenentwässerung) 

 Entwässerungsplan und -konzept Betriebsareal 

Altlasten  Entsorgungskonzept (vgl. Abfälle) 

Abfälle  Mengengerüst Bauphase 

 Erstellung Entsorgungskonzept 

 Überarbeitung Stoffbilanz - Prognose 

Boden / Land-
wirtschaft 

 Bodenaufnahmen, Bodenschutzkonzept, evtl. Pflichtenheft BBB 

 Darlegung Vorgehen hinsichtlich Kompensationsprojekt 

Wald / Jagd  Kontrolle Einhaltung Waldabstände 

Natur und Land-
schaft 

 Schonende Beleuchtung während Bauphase 

 Optimale Gestaltung / Planung von Grünräumen 

 Erstellung eines Beleuchtungskonzepts nach 7-Punkte-Plan des BAFU 

Störfallvorsorge  Korrekte Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen während der Bauphase 

 Überprüfung Mengenschwellen 

 Darstellung Veränderungen Lagerung und Umschlag 

 Anpassung Alarmierungsplan / Einsatzplan für Feuerwehr 
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6 FAZIT 

Die Beurteilung der Umweltverträglichkeit im vorliegenden Bericht ergibt, dass un-
ter Berücksichtigung der vorgesehenen Massnahmen die Anforderungen der Um-
weltgesetzgebung voraussichtlich in allen Belangen eingehalten werden können. 
Eine abschliessende Beurteilung kann erst mit der Hauptuntersuchung abgegeben 
werden. 

 

 

 

 

HOLINGER AG Bearbeitung: 

 Birgit Huggler 
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ANHANG 1 

BHKW – DATENBLÄTTER, LETZTE EMISSIONSKONTROLLE 
LUFTBERECHNUNGEN 
 



Verkehrsemissionen

Berechnung der Verkehrsemissionen (HC, NOX und Partikel)
Emissionsfaktoren gemäss BAFU, Handbuch Emissionsfaktoren 4.1, September 2019

Ausgangszustand

Emissionsfaktoren → 0.0107 0.0420 [g/km] 0.323 0.992 [g/km] 0.0022 0.0194 [g/km] 0.527 0.463 [g/km]

→ 0.0099 0.0649 [g/km] 0.265 1.372 [g/km] 0.0018 0.0219 [g/km] 0.333 0.582 [g/km]

→ 0.0119 0.1175 [g/km] 0.288 2.819 [g/km] 0.0021 0.0356 [g/km] 0.314 0.844 [g/km]

Strassenteilstück Verkehrssituation Länge LW-Anteil LW-Anzahl DTV HC PW HC SNF HC Total NOx PW NOx SNF NOx Total Part. PW Part. SNF Part. Total CO PW CO SNF CO Total

von - bis  [m]  [%] [LW/24h] [Fz/24h] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d]

Kantonsstrasse (Messstelle 1373) Innerorts Durchschnitt 1’000 8.0% 912 11’666 127.79 109.70 237.49 3’094 2’631 5’725 22.91 33.22 56.13 3’368 788 4’156

1’000 Summe Perimeter [g/d] 127.79 109.70 237.49 3’094 2’631 5’725 22.91 33.22 56.13 3’368 788 4’156

Summe Perimeter [kg/a] 46.64 40.04 86.68 1’129 960 2’090 8.36 12.13 20.49 1’229 288 1’517

LW = Lastwagen: es werden die Emissionsfaktoren der Schweren Nutzfahrzeuge (SNF) verwendet

Ausgangszustand - nur ARA

Emissionsfaktoren → 0.0123 0.0630 [g/km] 0.409 1.610 [g/km] 0.0034 0.0306 [g/km] 0.527 0.463 [g/km]

→ 0.0117 0.0992 [g/km] 0.338 2.231 [g/km] 0.0026 0.0383 [g/km] 0.333 0.582 [g/km]

→ 0.0154 0.1854 [g/km] 0.382 4.185 [g/km] 0.0032 0.0590 [g/km] 0.314 0.844 [g/km]

Strassenteilstück Verkehrssituation Länge LW-Anteil LW-Anzahl DTV HC PW HC SNF HC Total NOx PW NOx SNF NOx Total Part. PW Part. SNF Part. Total CO PW CO SNF CO Total

von - bis  [m]  [%] [LW/24h] [Fz/24h] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d]

ARA-Verkehr Innerorts Durchschnitt 1’000 15.0% 1.0 5.0 0.05 0.09 0.14 1 2 3 0.01 0.03 0.04 1.33 0.63 1.97

1’000 Summe Perimeter [g/d] 0.05 0.09 0.14 1 2 3 0.01 0.03 0.04 1.33 0.63 1.97

Summe Perimeter [kg/a] 0.02 0.03 0.05 0 1 1.22 0.00 0.01 0.01 0.49 0.23 0.72

Emissions-Anteil Ausgangszustand in % 0.06% 0.06% 0.06% 0.05%

LW = Lastwagen: es werden die Emissionsfaktoren der Schweren Nutzfahrzeuge (SNF) verwendet

CO2022 Kohlenwasserstoff Stickoxid Partikel

Autobahn Durchschnitt

Ausserorts Durchschnitt

Innerorts Durchschnitt

2022 Kohlenwasserstoff Partikel CO

Autobahn Durchschnitt

Ausserorts Durchschnitt

Innerorts Durchschnitt

Stickoxid
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Verkehrsemissionen

Berechnung der Verkehrsemissionen (HC, NOX und Partikel)
Emissionsfaktoren gemäss BAFU, Handbuch Emissionsfaktoren 4.1, September 2019

Betriebszustand 2030

Emissionsfaktoren → 0.009 0.034 [g/km] 0.150 0.572 [g/km] 0.001 0.012 [g/km] 0.305 0.224 [g/km]

→ 0.008 0.047 [g/km] 0.120 0.815 [g/km] 0.001 0.011 [g/km] 0.244 0.272 [g/km]

→ 0.007 0.077 [g/km] 0.111 1.883 [g/km] 0.000 0.020 [g/km] 0.223 0.414 [g/km]

Strassenteilstück Verkehrssituation Länge LW-Anteil LW-Anzahl DTV HC PW HC SNF HC Total NOx PW NOx SNF NOx Total Part. PW Part. SNF Part. Total CO PW CO SNF CO Total

von - bis  [m]  [%] [LW/24h] [Fz/24h] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d]

Kantonsstrasse (Messstelle 1373) Innerorts Durchschnitt 1’000 8.0% 1’051 13’142 84.63 80.95 165.59 1’342 1’980 3’322 3.65 21.03 24.67 2’694 435 3’129

1’000 Summe Perimeter [g/d] 84.63 80.95 165.59 1’342 1’980 3’322 3.65 21.03 24.67 2’694 435 3’129

Summe Perimeter [kg/a] 30.89 29.55 60.44 490 723 1’212.45 1.33 7.67 9.01 983 159 1’142

Emissions-Anteil Ausgangszustand in % -30.3% -42.0% -56.0% -24.71%

LW = Lastwagen: es werden die Emissionsfaktoren der Schweren Nutzfahrzeuge (SNF) verwendet

Betriebszustand 2030 - nur Projekt

Emissionsfaktoren → 0.009 0.034 [g/km] 0.150 0.572 [g/km] 0.001 0.012 [g/km] 0.305 0.224 [g/km]

→ 0.008 0.047 [g/km] 0.120 0.815 [g/km] 0.001 0.011 [g/km] 0.244 0.272 [g/km]

→ 0.007 0.077 [g/km] 0.111 1.883 [g/km] 0.000 0.020 [g/km] 0.223 0.414 [g/km]

Strassenteilstück Verkehrssituation Länge LW-Anteil LW-Anzahl DTV HC PW HC SNF HC Total NOx PW NOx SNF NOx Total Part. PW Part. SNF Part. Total CO PW CO SNF CO Total

von - bis  [m]  [%] [LW/24h] [Fz/24h] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d] [g/d]

ARA-Verkehr Innerorts Durchschnitt 1’000 19.0% 1.0 8.0 0.05 0.12 0.16 1 3 4 0.00 0.03 0.03 1.44 0.63 2.07

1’000 Summe Perimeter [g/d] 0.05 0.12 0.16 1 3 4 0.00 0.03 0.03 1.44 0.63 2.07

Summe Perimeter [kg/a] 0.02 0.04 0.06 0 1 1.31 0.00 0.01 0.01 0.53 0.23 0.76

Emissions-Anteil Ausgangszustand in % 0.10% 0.11% 0.13% 0.07%

LW = Lastwagen: es werden die Emissionsfaktoren der Schweren Nutzfahrzeuge (SNF) verwendet

Differenz nur Anteil ARA 17.0% 7.2% -9.6% 5.4%

Differenz Gesamtverkehr -30.3% -42.0% -56.0% -24.7%

CO2030 Kohlenwasserstoff Stickoxid Partikel

Innerorts Durchschnitt

Autobahn Durchschnitt

Ausserorts Durchschnitt

Innerorts Durchschnitt

2030 Partikel CO

Autobahn Durchschnitt

Ausserorts Durchschnitt

Kohlenwasserstoff Stickoxid
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Datenblatt  Blockheizkraftwerk
Firmennahme : Abwasserverband
(Postadresse) Klingnau,Döttingen,Tegerfelden

Anlagestandort  PLZ / Ort : 5313 Klingnau
Strasse / Nummer; Ziblistrasse   49
Bau  ARA Nummer : 4309
Koordinaten : 660450 / 270900

Gesamtmoduldaten
BHKW - Modulname : Bibloc  BV  420SB
Hersteller : BES
Baujahr : 2008
Brennstoffleistung : kW 90
Thermische Leistung : kW 52
Elektrische Leistung : kW 27

Motorendaten
Motorart : Verbrennungsmotor
Motorfabrikat : Valmet
Motortyp : BV  420
Brennstoffart : Klärgas

Generatordaten
Fabrikat : WEG
Generatortyp : WEG  200 L- 4
Betriebsart : A synchron

Umweltdaten
Abgasreinigung : Magerbetrieb
Verwendung des Stroms : selbst / Netzeinspeisung
Verwendung der Abwärme : Faulturm /  Gebäudeheizung
Abgasvolumen : Nm3 / h 149
Brennstoffverbrauch :                    l / h                  13.8  m 3  / h               
Betriebsstunden pro Jahr : h ca. 4000
Nox - Emissionen : mg/m3 400
SO2 - Emissionen : mg/m3 ---------
CO - Emissionen mg/m3 650
CO2 - Emissionen : mg/m3 ---------
Staub - Emissionen : mg/m3 ---------
Kaminhöhe : über Terrain m 6
über höchstem Gebäudepunkt : m 2

Abwasserverband Klingnau,Döttingen,Tegerfelden 
Ziblistr. 49  5313 Klingnau
E-mail . ara.klingnau@svknet.ch  / Tel.   056 245 25 34

Datenblatt 2008_BHKW.xls 13.01.2009
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ANHANG 2 

LÄRMBERECHNUNGEN 
 



Lärmmodellierung Ausgangszustand ARA Klingnau 

Relevante Gebäude: 

 

Rw: gemäss Zusammenstellung Aus- und Weiterbildungskurs "Lärm- und Schallschutz", Werner Stalder 

 

 

 

Gebäudeteteile Länge Breite Umfang Höhe Dachfläche SEmission
Raumoberfläche Sges Anmerkung Rw

Gebläseraum 5.2 9.1 28.6 3.2 47 186 m2 5

Neubau Hebewerk 15.35 8.65 48 4.5 133 482 m2 30

UG, aber Lichtschacht nach aussen

Eingabedaten Ausgangszustand

Lärmquelle

Schall-

leistungs-

pegel Lw

Raum-ober-

fläche Sges

Schall-

absorptions-

fläche A

Schall-

druck-

pegel 

Lpdiff

Anzahl 

(max. 

zeitgleich)

Mittelungs-

pegel Lp,eq

Dauer 

Lärm-

phase 

tags 

Dauer 

Lärm-

phase 

nachts

Korrektur-

pegel K1 

tags

Korrektur-

pegel K1 

nachts

Korrekturp

egel K2

Korrekturp

egel K3

mass-

gebender 

Schalldruck-

pegel tags 

Ltags

mass-

gebender 

Schalldruck-

pegel nachts 

Lnachts

Anmerkung

dB(A) m2 m2 dB(A) dB(A) min min

Luftkompressor 

Sandfangbelüftung 80 186 19 73.3 1 73.3 720 720 5 5 2 2 82.3 82.3
mit Schallhaube, 8741h/a

Luftkompressoren 

Belüftungsbecken 1 85 186 19 78.3 1 78.3 550 550 5 5 2 2 86.2 86.2
mit Schallhaube, 6700h/a

Luftkompressoren 

Belüftungsbecken 2 85 186 19 78.3 1 78.3 205 205 5 5 2 2 81.9 81.9
mit Schallhaube, 205 h/a

Luftkompressoren 

Belüftungsbecken 3 85 186 19 78.3 1 78.3 370 370 5 5 2 2 84.4 84.4
mit Schallhaube, 4500 h/a

Gebläseraum energetische Summe Lp diff Innenraum (Halleninnenpegel LI) 87.7 87.7

Lärmquelle

Schall-

leistungs-

pegel Lw

Raum-ober-

fläche Sges

Schall-

absorptions-

fläche A

Schall-

druck-

pegel 

Lpdiff

Anzahl 

(max. 

zeitgleich)

Mittelungs-

pegel Lp,eq

Dauer 

Lärm-

phase 

tags 

Dauer 

Lärm-

phase 

nachts

Korrektur-

pegel K1 

tags

Korrektur-

pegel K1 

nachts

Korrekturp

egel K2

Korrekturp

egel K3

mass-

gebender 

Schalldruck-

pegel tags 

Ltags

mass-

gebender 

Schalldruck-

pegel nachts 

Lnachts

Anmerkung

dB(A) m2 m2 dB(A) dB(A) min min

Rechengutw aschpresse

40 482 48 29.2 1 29.2 300 200 5 5 2 2 34.4 32.6

Feinrechen 50 482 48 39.2 1 39.2 300 200 5 5 2 2 44.4 42.6

Sandw äscher 50 482 48 39.2 1 39.2 300 200 5 5 2 2 44.4 42.6

Neubau Hebewerk energetische Summe Lp diff Innenraum (Halleninnenpegel LI) 47.6 45.9

Betriebszeit abhängig vom 

Zulauf; Angabe gemäss 

Betriebsleiter

Berechnung gemäss "Schallschutz+Raumakustik in der Praxis" von Fasold/Veres 



 

Einzelpunktquellen ausserhalb vom Gebäude:

Lärmquelle Lw Höhe ü. Boden Anzahl tt tn K1 tags K1 nachts K2 K3

BHKW Abgaskamin
80 6 1 720 720 5 10 0 0

BHKW Zu-/Abluft 81 3 1 720 720 5 10 0 0

BHKW Rückkühler 

(Notkühler)

55 4.2 1 720 720 5 10 0 0
Kamin Luftgerät 

Hebewerk 40 6.34 1 300 200 5 10 0 0

Rauschen Biologie 50 0 2 720 720 5 5 0 0

Überfall von BB zu NKB 40 0.05 2 720 720 5 5 0 0

Überfall Vorklärbecken 50 0.1 2 720 720 5 5 0 0

Saugräumer NKB 70 1.3 2 100 100 5 5 0 0

Räumer Sandfang 50 1.3 1 100 100 5 5 0 0

PKW Verkehr
70 0.8 1 16 0 5 5 2 2

LKW Umschlag

85 0.8 1 15 0 5 5 2 2

mobile 

Schlammentwässerung
80 0.8 1 35 0 5 5 0 0

Intervallbetrieb

5x im Jahr w ährend einer Woche; 

Dekanter im Container, 

Schallemission unbekannt, als 

w orst case abgeschätzt 

(vermutlich deutlich leiser)

Angestellte und Besucher; pro 

Parkvorgang ca. 5min

Anmerkung

gemäss Datenblatt: Lp=69dB, inkl. 

Schalldämpfer, 2m über Dach

gemäss Datenblatt, inkl. 

Schalldämmhaube

An-/Abtransport Mulden, 

Betriebsmittel…; Annahme 15min 

Aufenthalt

gemäss Datenblatt Lp = 44dB in 

10m, inkl. Schallhaube -20dB; auf 

Dach, Betrieb Temperaturabhängig: 

w orst case angenommen 

(=Dauerbetrieb)



 

unrelevante Lärmquellen

Lärmquelle Lw Höhe ü. Boden Anzahl tt tn K1 tags K1 nachts K2 K3

Geräte im UG Werkgebäude (kein Kontakt nach aussen)

Kompressor Druckluft  8 bar 85 1 120 120 5 5 0 0

Kompressor Druckluft  2 bar 70 1 30 0 5 5 0 0

BHKW Gasmotor 70 1 720 720 5 5 0 0

Gaskompressor 1 50 50 5 5 0 0

Frischschlammpumpe 60 1 100 100 5 5 0 0

Umwälzpumpe Faulraum 70 1 720 720 5 5 0 0

Umwälzpumpe Stapel 70 1 5h / 30Tag.5h / 30Tag. 5 5 0 0

Geräte aus vorherigem Hebewerk (aufgehoben, aber teils auf Plänen noch zu sehen)

Rechengutpresse

Strainpress

Geräte bei Faulturm (im Gebäude, geringe Laufzeit)

Rührwerke Stapelbehälter
45 2 300 300 5 5 0 0

Umwälzung Faulturm 

(Gaseinpressung ) 80 0 1 100 60 5 5 0 0

von Schlammmenge abhängig

 von Gasproduktion abhängig; 

schallisoliert

nicht mehr in Betrieb

im Schlamm, nur an 30 Tagen pro 

Jahr

nicht mehr in Betrieb

Anmerkung



 

 

Ergebnisse SLIP20
Teilpegel tags:

D4403_ARA_Klingnauer_Stausee

Ausgangszustand

Emiss. Zustand: 0

Beschriftung: >AW: ***; >IGW: **; >PW: *

Empf-ID PtNr Z[m] H[m] StockwerkES Nutzung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lr_t

E1 0 316.3 5 1 III Wohnung 30.8 4.6 29.6 -3.5 17.8 43.8 35.3 8.4 -11.8 -16.1 2.8 7.7 -19.2 -14 44.7

E1 1 316.3 2.7 0 III Wohnung 26.7 0.8 26.1 -2.9 17.7 43.6 33.7 8 -14 -18.2 1.6 4.8 -22.2 -14.7 44.1

E2 0 316.6 4.5 1 III Wohnung 33.9 11 32.2 1.5 15.3 42 33.2 3.5 0.9 -10.1 -0.1 1.4 -13.7 -12.7 43.5

E2 1 316.6 1.7 0 III Wohnung 33.6 10.4 36.9 -1.1 14.9 40.7 30.8 -1.2 0.4 -13 -2.1 7.1 -13.5 -13.2 43

E3 0 316.2 4.5 1 II Wohnung 30.7 -0.8 32.9 -3.4 33.6 21.7 13.4 4.9 -2.7 -6.3 9 9.5 -11.3 -10 37.5

E3 1 316.2 1.7 0 II Wohnung 29.5 -2.4 31.4 -1.6 33 20.1 11.8 4.5 -2.9 -6.9 8.1 9.1 -11.7 -10.8 36.4

E4 0 329 10.1 3 III Wohnung 33.3 -1.5 25.2 -5.7 16.1 24.2 17.8 7.3 -1.2 -6 11.9 11.6 -10.6 0.9 34.6

E4 1 329 7.3 2 III Wohnung 32.3 -2 24.6 -7.1 15.3 21.8 15.3 5.4 -1.3 -6.4 10.6 10.2 -10.9 -0.5 33.5

E4 2 329 4.5 1 III Wohnung 31.3 -7.7 19.8 -8.6 15.2 19.6 13.4 3.3 -3 -10 8.6 8.4 -12.8 -2.8 32.1

E4 3 329 1.7 0 III Wohnung 29.9 -8.6 18.8 -10 10.1 17.7 11.7 1.4 -5.4 -13.6 6.3 6.2 -15.2 -5.2 30.6

E5 0 330 12.9 4 III Wohnung 37.7 2.9 35.4 -4.9 18.2 28.4 24.6 15.2 4.7 -7 17.9 17.2 -4.6 6.3 40.2

E5 1 330 10.1 3 III Wohnung 37.1 2.3 34.8 -5.4 18.2 28.4 24.1 12.5 4.2 -6.9 17.3 16.7 -5.2 5.8 39.7

E5 2 330 7.3 2 III Wohnung 36.5 1.8 34.1 -5.9 18.1 26.6 22.4 11.9 3.3 -7 15 14.5 -3.4 3.6 39

E5 3 330 4.5 1 III Wohnung 35.9 1.2 33.4 -6.9 16.5 27.2 21 9.3 2.1 -7.4 14.3 14.6 -4.9 2.8 38.4

E5 4 330 1.7 0 III Wohnung 33.2 -4.9 25.5 -8.5 11.9 25 18.5 6.3 -0.6 -11.3 11.2 11 -7 -0.4 34.6

E6 0 329.4 7.3 2 III Wohnung 36.7 7.6 37.2 -8.3 15.8 24 16.7 13.9 4.4 -9.1 17 17.1 -5.5 8.9 40.2

E6 1 329.4 4.5 1 III Wohnung 36.2 8.6 36.4 -9.9 15.5 22.6 14.8 12.4 3.9 -10.2 16.4 16.5 -5.8 8.4 39.5

E6 2 329.4 1.7 0 III Wohnung 34.5 7.2 34.5 -10.4 11.1 20.5 12.5 11 2.5 -11.3 14.8 16.6 -7.4 7 37.7
1 ... BHKW Abgaskamin

2 ... BHKW Rückkühler

3 ... BHKW Zu-/Abluft

4 ... Hebewerk Kamin Luftgerät

5 ... Lichtschacht Gebläseraum

6 ... LKW-Umschlag

7 ... mobile Schlammentwässerung

8 ... PKW

9 ... Rauschen Biologie

10 ... Räumer Sandfang

11 ... Saugräumer NKB 1

12 ... Saugräumer NKB2

13 ... Überfall BB zu NKB

14 ... Überfall VKB



 

 

 

 

 

 

 

Teilpegel nachts
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Ausgangszustand

Emiss. Zustand: 0

Beschriftung: >AW: ***; >IGW: **; >PW: *

Empf-ID PtNr Z[m] H[m] StockwerkES Nutzung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lr_n

E1 0 316.3 5 1 III Wohnung 35.8 9.6 34.6 1.5 17.8 -18 -30.2 -53.7 -11.8 -16.1 2.8 7.7 -19.2 -14 38.3

E1 1 316.3 2.7 0 III Wohnung 31.7 5.8 31.1 2.1 17.7 -18.2 -31.8 -54.1 -14 -18.2 1.6 4.8 -22.2 -14.7 34.5

E2 0 316.6 4.5 1 III Wohnung 38.9 16 37.2 6.5 15.3 -19.8 -32.3 -58.6 0.9 -10.1 -0.1 1.4 -13.7 -12.7 41.2

E2 1 316.6 1.7 0 III Wohnung 38.6 15.4 41.9 3.9 14.9 -21.1 -34.7 -63.3 0.4 -13 -2.1 7.1 -13.5 -13.2 43.6

E3 0 316.2 4.5 1 II Wohnung 35.7 4.2 37.9 1.6 33.6 -40.1 -52.1 -57.2 -2.7 -6.3 9 9.5 -11.3 -10 40.9

E3 1 316.2 1.7 0 II Wohnung 34.5 2.6 36.4 3.4 33 -41.7 -53.7 -57.6 -2.9 -6.9 8.1 9.1 -11.7 -10.8 39.6

E4 0 329 10.1 3 III Wohnung 38.3 3.5 30.2 -0.7 16.1 -37.6 -47.7 -54.8 -1.2 -6 11.9 11.6 -10.6 0.9 38.9

E4 1 329 7.3 2 III Wohnung 37.3 3 29.6 -2.1 15.3 -40 -50.2 -56.7 -1.3 -6.4 10.6 10.2 -10.9 -0.5 38

E4 2 329 4.5 1 III Wohnung 36.3 -2.7 24.8 -3.6 15.2 -42.2 -52.1 -58.8 -3 -10 8.6 8.4 -12.8 -2.8 36.7

E4 3 329 1.7 0 III Wohnung 34.9 -3.6 23.8 -5 10.1 -44.1 -53.8 -60.7 -5.4 -13.6 6.3 6.2 -15.2 -5.2 35.3

E5 0 330 12.9 4 III Wohnung 42.7 7.9 40.4 0.1 18.2 -33.4 -40.9 -46.9 4.7 -7 17.9 17.2 -4.6 6.3 44.8

E5 1 330 10.1 3 III Wohnung 42.1 7.3 39.8 -0.4 18.2 -33.4 -41.4 -49.6 4.2 -6.9 17.3 16.7 -5.2 5.8 44.2

E5 2 330 7.3 2 III Wohnung 41.5 6.8 39.1 -0.9 18.1 -35.2 -43.1 -50.2 3.3 -7 15 14.5 -3.4 3.6 43.5

E5 3 330 4.5 1 III Wohnung 40.9 6.2 38.4 -1.9 16.5 -34.6 -44.5 -52.8 2.1 -7.4 14.3 14.6 -4.9 2.8 42.9

E5 4 330 1.7 0 III Wohnung 38.2 0.1 30.5 -3.5 11.9 -36.8 -47 -55.8 -0.6 -11.3 11.2 11 -7 -0.4 38.9

E6 0 329.4 7.3 2 III Wohnung 41.7 12.6 42.2 -3.3 15.8 -37.8 -48.8 -48.2 4.4 -9.1 17 17.1 -5.5 8.9 45

E6 1 329.4 4.5 1 III Wohnung 41.2 13.6 41.4 -4.9 15.5 -39.2 -50.7 -49.7 3.9 -10.2 16.4 16.5 -5.8 8.4 44.3

E6 2 329.4 1.7 0 III Wohnung 39.5 12.2 39.5 -5.4 11.1 -41.3 -53 -51.1 2.5 -11.3 14.8 16.6 -7.4 7 42.5
1 ... BHKW Abgaskamin

2 ... BHKW Rückkühler

3 ... BHKW Zu-/Abluft

4 ... Hebewerk Kamin Luftgerät

5 ... Lichtschacht Gebläseraum

6 ... LKW-Umschlag

7 ... mobile Schlammentwässerung

8 ... PKW

9 ... Rauschen Biologie

10 ... Räumer Sandfang

11 ... Saugräumer NKB 1

12 ... Saugräumer NKB2

13 ... Überfall BB zu NKB

14 ... Überfall VKB



 

 

 

 

 

 



Ansicht in Google Earth: 
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ANHANG 3 

FRÜHERER KURZBERICHT NACH STFV 





 

Situationsplan ARA 
Standort : Chemietank 
K  =  Keller 
Betriebsgebäude 
Untergeschoss 

K 

Abwasserverband Klingnau,Döttingen,Tegerfelden  
Ziblistr. 49  5313 Klingnau 

Plan  1 



AVS, Chemiesicherheit Formblatt 1/0 

LEGENDE ZUM ÜBERSICHTSPLAN DES BETRIEBES 

Name des Betriebes: Abwasserverb.Klingnau,Döttingen,Tegerfelden PLZ, Ort: 5313 Klingnau  Gebäudegruppe 

Nr. 
oder 
Abk. 

Gebäude / 
Anlagen 

Raumnutzung Gefahrenstoffe / Lagerart 
Verfahrenstech. Operationen 

Krit. Verfahrensparameter 

Menge 
(kg) 

Sicherheitsvorkehrungen 
 

Brandschutz Löschwasser Andere 
 Rückhalt 

Bemerkungen 

 
 

K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keller 
Untergeschoss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
U 1 Pumpen + Lagerraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eisen (lll)-chloridsulfat-Lösung 

 in Polyestertank 
 

Aluminiumchlorid-Lösung 
 in Polyestertank 

 
 
( Doppel tank  12m3 / 3 m3 ) 
 
 
 
 
 

 
 

18000 
 
 
 

6500 
 

 
 
FH 
 
 
 
FH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GS / AW 
 
 
 
GS / AW 

 
 
AW > Beton mit 
Beschichtung 
 
 
 
 
 
 

Brandschutz: BM Brandschutzmeldeanlage FH Handfeuerlöscher / Fahrbare Löscher Löschwasser Rückhalt: BW Bodenwanne Andere: GS Gassensoren 
SP Sprinkleranlage WL Wasserlöschposten  MS Mobile Schwellen  LW Leckwarngerät 
S Sprühflutanlage BA als Brandabschnitt ausgebildet  KS Kellergeschoss (abflusslos)  EX Ex-Schutz 
C CO2-Löschanlage RW Rauch- und Wärmeabzugsanlage  LRB Löschwasserrückhaltebecken SB Sturmlüftung 
H Halogenanlage AW Auffangwanne 

 



AVS, Chemiesicherheit Formblatt 1/1  

Liste der im Betrieb vorhandenen Stoffe, Gefahrenbereich Brand Toxizität Oekotox. Übrige  
Erzeugnisse und Sonderabfälle mit 

Standortangabe Gefahrensymbol    

  

Name des Betriebes:  Abwasserverband ....... CEA neu (EG angepasst) F F E HF AF O T HT C PN Z Xn Ra Gp   
PLZ, Ort: 5313 Klingnau ................................... CEA / VKF / BVD bisher Fe Fe X H E G   Co    Ra    
Zugehörige Planskizze Plan 1  K EG Symbole F  E F F O T  C   Xn     
* Lagermenge ** Lagerart BB  Big Bag 
Höchstmenge an F  Fässer/Kannen C    Container 
Stoffen, Erzeugnissen T  Tank D    Dosen 

 
Konzept übernommen vom BVD 

                

und Sonderabfällen S  Säcke/Karton B    Bidon StFV Lagerung                 
 Hauptkompontente Agg. Mengen- Lager-                   

Stoffbezeichnung CAS/UN-Nummer 
Code Sonderabfall 

s l g schwelle
(kg) 

menge 
(kg) 

Art Lagerort                

 

Seite 1 

Eisen-(lll)-chloridlösung Cas-Nr.7705-08-0  X  18000 19000 T K       GK3  C       

Aluminiumchlorid Cas-Nr.7446-70-0  X  3900 4000 T K       GK3  C       
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Liste der im Betrieb vorhandenen Stoffe, Gefahrenbereich Brand Toxizität Oekotox. Übrige  
Erzeugnisse und Sonderabfälle mit 

Standortangabe Gefahrensymbol    

  

Name des Betriebes:  CEA neu (EG angepasst) F F E HF AF O T HT C PN Z Xn Ra Gp   
PLZ, Ort:  CEA / VKF / BVD bisher Fe Fe X H E G   Co    Ra    
Zugehörige Planskizze  EG Symbole F  E F F O T  C   Xn     
* Lagermenge ** Lagerart BB  Big Bag 
Höchstmenge an F  Fässer/Kannen C    Container 
Stoffen, Erzeugnissen T  Tank D    Dosen 

 
Konzept übernommen vom BVD 

                

und Sonderabfällen S  Säcke/Karton B    Bidon StFV Lagerung                 
 Hauptkompontente Agg. Mengen- Lager-                   

Stoffbezeichnung CAS/UN-Nummer 
Code Sonderabfall 

s l g schwelle
(kg) 

menge 
(kg) 

Art Lagerort                
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Blau         150 m 
Orange      500 m 
Rot            1000 m 

Kartenausschnitt : 
Abwasserverband  Klingnau, Döttingen, Tegerfelden        Ziblistr. 49           5313 Klingnau 



 

AVS, Chemiesicherheit   Formblatt 2 

B E T R I E B S G R U N D D A T E N 
Name des Betriebes: Abwasserverband Klingnau,Döttingen,Tegerfelden  Ziblistr. 49 
PLZ, Ort:  5313  Klingnau 

  

Kontaktpersonen 
Name1 , Vorname:  Von Flüe Nik.  
Funktion:  Sicherheitsbeauftragter Telefon: 056/245 25 34 

Name2 , Vorname:  Von Flüe Nik. 
Funktion:  Klärwerksfachangestellter Telefon: 056/245 25 34 

 

Standortdaten:  
Gewässerschutzbereich:   S1  S2  S3 X A  B  C  
Oberflächengewässer:   
Abwasserreinigungsanlage:  Abwasserverband Klingnau, Döttingen, Tegerfelden 
Stützpunkt-Feuerwehr:  Zurzach 
Chemiewehr:  Ziba  Kaisten 

Risikoerhöhende Nachbarbetriebe:   
1.    Tätigkeit:  
2.    Tätigkeit:  

 

 

V E R -  und  E N T S O R G U N G 
Umschlag gefährlicher Güter  Umschlagmenge Transport- Lieferant / 
  (in t/Jahr) mittel Empfänger 
   (Abk.*) (mit Ortsangabe) 

Stoffbezeichnung  Anlief. Auslief.   

Eisen-(lll)-chloridlösung 45 - Tank    
Aluminiumchlorid (je nach Betarf ) 10 - Tank    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

*  Güt = SBB-Güterwagen Cam = Camion (Strasse) 
 Zist = SBB-Zisternenwagen Tank = Tankwagen (Strasse) 

Energieversorgung  X Heizöl  Erdgas  Flüssiggas X andere (Biogas ) 
(Im Betrieb maximal vorhandene Menge in Formblatt 1/0 eingetragen) 
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UMGEBUNGSBESCHREIBUNG / ROSETTE 
Name des Betriebes:  Abwasserverband Klingnau, Döttingen, Tegerfelden 
PLZ, Ort:  53 13  Klignau 

  

 
- Blau  Seen  Bäche und Kanäle 
- Grau Gebäude 
- Gelb Wiesland 
- Grün Wald und Stäucher 
- Weiss Strassen 

 
 
Innerer Kreis 250 m 
Aesserer Kreis 500 m 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 

E 

f

a 

b 

d
e 

g 

c 

h

N 

S 

O W 

1.1 

1.1

1.1

1.1 / 2 
1.2 

1.4 

1.4

1.9

1.7 

1.1

1.1

1.1

1.9

2.3 

3.1

3.2

1.4 

2.5 

2.6

2.1

3.1 

3.3 

3.6

3.6 

3.2 
3.2 

3.2

3.1 
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Formblatt 
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LEGENDE ZUR UMGEBUNGSBESCHREIBUNG 
Name des Betriebes: Abwasserverband Klignau, Döttingen, Tegerfelden   Ziblistr. 49  
PLZ, Ort:  5313  Klingnau  

   

  Objekt Rosette  

Sensitive Objekte  
Nr. Sektor 

Bemerkungen 

1. Mensch       

Wohngebiet    1.1 A/a/B/b/C/c/D/d    

Wohnen und Gewerbe    1.2 A / H    

Industrie    1.3     

Landwirtschaftsbetrieb  1.4 G / F    

Spital  1.5     

Schule, Kindergarten  1.6     

Heim  1.7     

Einkaufszentrum  1.8     

Sportanlage  1.9 D / G  Schwimmbad , Sportplatz  

Bahnhof  1.10     

andere  1.11     

       
       

2. Infrastrukturanlagen       

Trinkwasserfassung  2.1     

Elektrizitätsversorgung  2.2   Trafostation bei der ARA  

Bahnlinie  2.3  H/h/a/b/c/C  SBB Klignau-Koblenz  

Autobahn / Autostrasse  2.4      

Kantonsstrasse  2.5  H/h/a/b/c/C  Klingnau - Koblenz  

       

Abwasserreinigungsanlage  2.6 Zertrum    

andere  2.7     

       

       

3. Oekosphäre       

Naturschutzgebiet, Biotop  3.1 G/H/g/f    

Fruchtfolgeflächen  3.2 G/g/E/D/H/h/A/B  Landwirtschaft Ackerfläche  

See, Teich  3.3 E/G/F  Stausee (Aare)  

Fluss  3.4     

Wald  3.5 A/B/C/e/f/G/g/H    

Bach  3.6 D/d/E/e/Ff/Gg/H  Seitenkanal See  

andere  3.7     
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BESTEHENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Name des Betriebes:  Abwasserreinigungsanlage Klingnau,Döttingen,Tegerfelden 
PLZ, Ort:  5313  Klingnau 
  

Sicherheitsmassnahmen Bemerkungen 

1. Organisation  

ja nein  
X  Sicherheitsverantwortung definiert  
X  Regelmässige Personalschulung  

 Erfolgt eine regelmässige Ueberprüfung  
 durch unabhängige und anerkannte  
 Sachverständige (BVD, SEV etc.) ?  
X  Ist die regelmässige Kontrolle / Durch-  
 führung der Instandhaltung geregelt ?  

X Existieren Vorschriften für betriebsfremdes  
 Personal  

X Andere   
   

2. Werkschutz  

ja nein  
X  Umzäunung  
X  Zutrittskontrolle  
X  Überwachung ausserhalb Arbeitszeit Tele-Alarm 

X Einbruchmeldeanlage  
X Andere   

   

3. Lagerhaltung  

ja nein  
X  Sicherheitsdatenblätter vollzählig  
X  Aktualisierte Lagerlisten vorhanden  
X  Aktualisierte Lagerpläne vorhanden  

X Vollständige Gefahrenkennzeichnung  
X Einteilung in Lagergut-Kategorien  
X Trennung unverträglicher Stoffkombinat.  

 Schutz gefährlicher Stoffe  
X Schriftliche Weisungen für den Umschlag  

 Schriftliche Weisungen für die  
 Lagerkontrolle  

X Andere   
   

4. Brandschutz  

ja nein  
X  Brandabschnitte nach BVD/VKF  

 dimensioniert  
X  Durchbrüche in Brandwänden abge-  
 schottet bzw. automatisiert (Türen etc)  

X andere   
   

 



 

AVS, Chemiesicherheit  Formblatt 4b 

BESTEHENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Name des Betriebes:  Abwasserreinigungsanlage Klingnau,Döttingen,Tegerfelden 
PLZ, Ort:  5313  Klingnau 
  

Sicherheitsmassnahmen Bemerkungen 

5. Gewässerschutz  

ja nein  
X  flüssigkeitsdichte Beläge für Umschlags- Auffangwanne beschichtet  
 und Abstellflächen mit Abschlüssen  

 ausreichend dimensionierte  
 Löschwasserrückhaltemöglichkeiten  

X Ueberwachung der Rohrleitungen  
X  automatische Abwasserüberwachung pH - Messung 

X nachgeführte Kanalisationspläne  
X  Zustand und Dichtigkeit der Liegen-  
 schaftsentwässerung überprüft (wann?) 2000 

X andere   
   

6. Alarmierung  

ja nein  
X  Alarmierungsplan für den Betrieb  

X Alarmierungsplan für die Nachbarschaft  
X andere   

   

7. Ereignisvorsorge  

ja nein  
X Betriebslöschgruppe Anzahl Angehörige:    
X Betriebsfeuerwehr Anzahl Angehörige:    

X  Feuerwehr, Chemiewehr verfügen über  
 aktuelle Einsatzpläne  

 periodische Uebungen mit Orts- und letzte Uebung: Ortsfeuerwehr  2002 
 Stützpunktfeuerwehr, Chemiewehr    

X andere   
   

Bestehende Risikounterlagen Bemerkungen 
ja nein  

X Verfahrensrisikoanalysen  
X Dokumentation der Schadenerfahrung  
X Risikounterlagen durch  

 Versicherungsgesellschaften  
X andere   

   
 

 


